
 
 

Zahl: 004/3/2025/Wa 

Sitzung des Gemeinderates am 18. Dezember 2025 
 
 

 

N I E D E R S C H R I F T    NR. 4/2025 
 

 
 

aufgenommen anlässlich der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Paternion am 

Donnerstag, dem 18. Dezember 2025 im Gemeindeamt Paternion, Zimmer Nr. 15, 2. Stock. 

 

Die Anfertigung der Niederschrift erfolgte unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 45 

der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO - LGBl.Nr. 66/1998, idgF., mit 

gleichzeitiger Berücksichtigung des § 9 Abs. 1 der Geschäftsordnung (Verordnung des 

Gemeinderates vom 03. April 2001, Zahl 003/2/2001/Eb/E). 
 

Beginn der Sitzung: 18.00 Uhr                                                Ende der Sitzung: 22.30 Uhr 

 

Anwesend: 
Der Vorsitzende: Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 

 

Die Vorstandsmitglieder: 

 

1. Vbgm. Diethard Nagelschmied 

2. Vbgm.in Mag.a Claudia Didl 

GVin Cornelia Pesentheiner  

GV Anton Gasser 

GV Alfred Urban 

 

Die Gemeinderäte: Markus Petritsch 

Ing. Günther Possegger 

Bettina Egarter 

Petra Amenitsch 

Günther Strauss 

Mag. Günther Mitterer 

Richard Reiner 

 

Peter Lassnig 

Maximilian Hebenstreit 

Ing. Stefan Staber 

Christina Graf-Steiner, BEd 

Stefan Schweiger 

Werner Jersche 

 

Das Ersatzmitglied für den aus krankheitsbedingten 

Gründen entschuldigten GR Matthias Staber 

 

Das Ersatzmitglied für die aus beruflichen Gründen 

entschuldigte GRin Drin Helga Schabus-Kavallar 

 

Das Ersatzmitglied für den aus privaten Gründen 

entschuldigten GR DI Gerald Aigner 

 

Das Ersatzmitglied für den aus beruflichen Gründen 

entschuldigten GR David Campidell 

 

 

GR Kamillus Steiner 

 

 

GRin Heidi Pautsch 

 

 

GR Gerold Unterrieder 

 

 

GRin Melitta Nackler 

 

Mitwirkend und anwesend gemäß § 35 Abs. 6 der K-AGO  

    Amtsleiterin Andrea Eberwein 

    designierter Amtsleiter Mag. Christian North 
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Als Auskunftspersonen gemäß § 35 Abs. 6 K-AGO: 

    Finanzverwalter Stefan Fojan 

    Bauamtsleiter Ing. Peter Müller 

 

Schriftführung gemäß § 45 Abs. 1 K-AGO: 

    Yvonne Wallner 
 
 

Bürgermeister Manuel Müller eröffnet die 4. Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2025 um 

18.00 Uhr, begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

Gemäß § 46 Abs. 1 Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO-LGB1.Nr. 66/1998, idgF., 

ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde abzuhalten. Da keine Fragen eingelangt 

sind, entfällt die Fragestunde. 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob gegen die in der Einladung vom 10.12.2025, 

Zahl 004/3/2025/Eb/Sa, enthaltene Tagesordnung ein Einwand erhoben bzw. eine Änderung 

begehrt wird, gibt es keine Wortmeldung. 

 

Der Gemeinderat nimmt die vorgeschlagene Tagesordnung an und es sind somit nachstehende 

Beratungsgegenstände zu bearbeiten: 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 

I Öffentlicher Teil: 

 

1. Bestellung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates zur Fertigung der Niederschrift 

Nr. 4/2025 

 

2. Igel Lern- und Lehrpfad – Projektvorstellung durch Frau Ursula Ertl 

 

3. Berichte Bürgermeister 

 

4. Bericht des Obmannes des Sport- und Kulturausschusses über die Sitzung am 

20.11.2025 – Behandlung der Anträge des Sport- und Kulturausschusses, wie sie in 

der Niederschrift Nr. 1/2025, aufgenommen anlässlich der Sitzung des Sport- und 

Kulturausschusses am 20.11.2025 enthalten sind 

Berichterstatter: Der Obmann des Sport- und Kulturausschusses 

GR Markus Petritsch 

 

5. Bericht des Obmannes des Kontrollausschusses über die Sitzung am 25.11.2025 – 

Behandlung der Anträge des Kontrollausschusses, wie sie in der Niederschrift 

Nr. 4/2025, aufgenommen anlässlich der Sitzung des Kontrollausschusses am 

25.11.2025 enthalten sind. 

Berichterstatter: Der Obmann des Kontrollausschusses GR Stefan Schweiger 

 

6. Bericht des Obmannes des Infrastrukturausschusses über die Sitzung am 

02.12.2025 – Behandlung der 2025 eingebrachten Anträge auf Abänderung des 

rechtskräftigen Flächenwidmungsplanes, wie sie in der Niederschrift Nr. 2/2025, 

aufgenommen anlässlich der Sitzung des Infrastrukturausschusses am 02.12.2025 

enthalten sind.  

Berichterstatter: Der Obmann des Infrastrukturausschusses 

Vizebürgermeister Diethard Nagelschmied 
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Nr. Grundstück: 
Katastral- 

gemeinde: 
Derzeitige Widmung: Beantragte Widmung: 

Fläche 

(in m²) 

03/25 18/1 

21/2 

23/1 

24/1 

Paternion 

 (75210) 

Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche; Ödland 

Grünland – Agri-

Photovoltaikanlage 

ca. 

32.682 

05/25 

 

.210 Nikelsdorf 

(75209) 

Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche; Ödland 

Bauland – Dorfgebiet ca. 

398 

6a/25 1204/7 

 

Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche; Ödland 

Grünland - 

Nebengebäude 

 

ca. 

140 

6b/25 1204/7 Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche; Ödland 

Grünland - Garten ca. 

294 

7/25 696/4 Nikelsdorf 

(75209) 

Bauland – Sondergebiet - 

Tankstelle 

Bauland – 

Industriegebiet – 

Vorbehaltsfläche – nicht 

für UVP Vorhaben gemäß 

K-UPG 

ca. 

8155 

8/25 863/6 Nikelsdorf 

(75209) 

Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche; Ödland 

Grünland - 

Nebengebäude 

ca. 

555 

9/25 414/3 

415 

416/2 

Kreuzen 

(75207) 

Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche; Ödland 

Grünland – Agri-

Photovoltaikanlage 

ca. 

9756 

11/25 100 Rubland 

(75212) 

Grünland – Für die Land- 

und Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Ödland 

Bauland - Dorfgebiet ca. 

371 

12a/25 760/1 

 

Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland – Für die Land- 

und Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Ödland 

Bauland - Wohngebiet ca. 

747 

12b/25 760/1 Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland – Für die Land- 

und Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Ödland 

Grünland – Garten ca. 

670 

14/25 349 Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland – Für die Land- 

und Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Ödland 

Grünland - Garten 892 

 

7. Änderung der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 

„Verbrauchermarkt Lidl Feistritz/Drau lt. K-ROG 2021“ 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

8. Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit der KNG-Kärnten Netz GmbH und 

der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft betreffend einer 

Kompakttrafostation mit 20 KV-Kabeleinbindung auf den Parzellen 1137/8 und 1137/9 

der KG 75201 Feistritz an der Drau beim Gemeinschaftshaus Feistritz/Drau 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

9. Auflassung der öffentlichen Parzelle 727 der KG 75212 Rubland im Ausmaß von 

1.701 m2 aus dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

10. Kostenfestlegung für die Auflassung der öffentlichen Parzelle 727 der KG 75212 

Rubland im Ausmaß von 1.701 m2 aus dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde 

Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
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11. Abtretung von Teilflächen der Parzelle 714/1 der KG 75212 Rubland im Ausmaß von 

331 m2 aus dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

12. Aufkündigung der Nutzungsvereinbarung vom 02.07.1986 betreffend Parzelle 

1700/7 der KG 75209 Nikelsdorf 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller  

 

13. Abtretung von Teilflächen der Parzelle 1700/7 der KG 75209 Nikelsdorf im Ausmaß 

von 65 m2 aus dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

14. Übernahme von Teilflächen der Parzelle 347/1 und 347/4 der KG 75209 Nikelsdorf 

im Ausmaß von 45 m2 und 20 m2 in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

15. Abtretung von Teilflächen der Parzelle 1340 der KG 75205 Kamering im Ausmaß von 

95 m2 aus dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

16. Löschung von Dienstbarkeiten – Moosweg  

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

17. Badegebühren – Preisanpassung ab 01.01.2026 

Berichterstatter: Vizebürgermeister Diethard Nagelschmied 

 

18. Strauchschnittabholung – Erhöhung des Kostenbeitrages ab 01.01.2026 

Berichterstatterin: Vizebürgermeisterin Mag.a Claudia Didl 

 

19. Installationstechnik Steiner Herwig e.U. – Einvernehmliche Auflösung des 

Mietvertrages im Gemeinschaftshaus Feistritz/Drau 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

20. Dr.in Katrin Kroisenbacher-Warum – Bestellung zur stellvertretenden 

Totenbeschauerin 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

21. Gemeindeeigene Wohnhäuser – Walter-von-der-Vogelweide-Straße 185 und 204 in 

Feistritz/Drau und Dr.-Eysn-Weg 121 in Paternion;  

Erhöhung der Miete ab 01.01.2026 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

22. Festlegung der Arbeits- und Gerätestunden für den Wirtschaftshof und die 

Wasserversorgungsanlagen für das Haushaltsjahr 2026 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

23. Feststellung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2026 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller  

 

24. Ausbau und Sanierung von Gemeindestraßen 2026 – Investitions- und 

Finanzierungsplan 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

25. Verstärkung der liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2026  

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

26. Beschlussfassung über den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
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27. Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung  

Haushaltsjahre 2026 bis 2030 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

28. Resolution der SPÖ Fraktion zur Trassenführung betreffend die 380-kV-

Hochspannungsleitung im Gemeindegebiet von Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

 

 

I. Öffentlicher Teil 

1. Bestellung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates zur 
Fertigung der Niederschrift 4/2025 

 

Auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller beschließt der Gemeinderat, 

 

e i n s t i m m i g , 
 

als Protokollprüfer für die in dieser Sitzung aufzunehmende Niederschrift Nr. 4/2025 gemäß § 45 

Abs. 4 - K-AGO die Gemeinderatsmitglieder GR Kamillus Steiner und GRin Melitta Nackler zu 

bestimmen. 

 

 

2. Igel Lern- und Lehrpfad – Projektvorstellung durch Frau Ursula 
Ertl 

 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller heißt Frau Ursula Ertl und Ihren Gatten Volkmar Ertl herzlich 

willkommen und übergibt Frau Ertl somit das Wort. 

Frau Ertl bedankt sich für die Einladung und die Möglichkeit, ihr Projekt dem Gemeinderat 

vorzustellen. Folgender Ausdruck wurde an die Gemeinderatsmitglieder ausgeteilt: 

 



Seite 6 von 114  

 
  



Seite 7 von 114  

 
 

Weiters erläutert sie nachstehende von ihr vorbereitete Präsentation: 
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Frau Ertl und Ihr Gatte verlassen nach der Präsentation den Sitzungssaal und nehmen an der 

Sitzung nicht weiter teil. 

 

 

3. Berichte Bürgermeister 

 

Vorstellung des designierten Amtsleiters Mag. Christian North 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller hebt hervor, dass der designierte Amtsleiter Mag. Christian 

North seit November 2025 im Dienst der Marktgemeinde Paternion steht und erstmals an einer 

Gemeinderatssitzung teilnimmt. Mag. Christian North wird mit 01.05.2026 zum Amtsleiter 

bestellt. 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller bedankt sich in diesem Zusammenhang auch bei Amtsleiterin 

Andrea Eberwein für die tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren. 

 

Landesprinzenpaar 

Am 11. November um 11:11 Uhr erhielt das mittlerweile 40. Prinzenpaar des Feistritzer 

Faschings im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung von Landeshauptmann Peter Kaiser 

feierlich den Landesschlüssel und das Landeszepter überreicht. 

Mit dieser symbolträchtigen Übergabe wird das Prinzenpaar offiziell zum Landesprinzenpaar 

2026 erhoben – und Feistritz/Drau zur Faschingslandeshauptstadt Kärntens gekürt. Damit 

verbunden ist eine große Verantwortung, da das Prinzenpaar somit landesweit 

Repräsentationsaufgaben wahrnehmen muss. Diese Auszeichnung „Landesprinzenpaar“ 

erstreckt sich auch auf das Kinderprinzenpaar, das seit einigen Jahren ebenfalls eine bedeutende 

Rolle spielt. 

Unsere Prinzenpaare für das Jahr 2026 sind: 

Prinzessin Michaela II. (Michaela Kapeller) & Prinz Luftikus XXXX. (Hannes Schepp) und unser 

Kinderprinzenpaar:  

Prinzessin Emely I. (Emely Pessentheiner) & Prinz Pfiffikus III. (Niklas Schepp) 

 

Fahrplan 

Aufgrund der Eröffnung der Koralmbahn am 14.12.2025 wurden sämtliche Fahrpläne umfassend 

angepasst. Positiv hervorzuheben ist, dass im Drautal eine bessere Verkehrsanbindung 

hergestellt werden konnte. Bürgermeister LAbg. Manuel Müller bedankt sich in diesem 

Zusammenhang bei Vbgm.in Mag.a Claudia Didl für die gute Zusammenarbeit sowie für die 

Adaptierungen in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund und den handelnden Personen, 

insbesondere im Bereich des Schülerverkehrs nach der 6. Schulstunde am Bahnhof 

Feistritz/Drau. 

Die Eröffnung der Koralmbahn ist auch in unserer Gemeinde deutlich spürbar. Die schnellste 

Verbindung vom Bahnhof Feistritz/Drau nach Graz beträgt nun 1 Stunde und 32 Minuten und 



Seite 14 von 114  

stellt eine wertvolle Alternative zur Anreise mit dem PKW dar. Im Lavanttal wurden aus diesem 

Grund auch zusätzliche Gewerbeflächen angekauft, um weitere Ansiedelungen zu ermöglichen. 

Auch die Busverbindungen im Drautal konnten verbessert werden. Nun verkehrt stündlich ein 

Bus, was insbesondere den Pensionistinnen und Pensionisten zugutekommt. 

 

Arbeitssitzung Freiwillige Feuerwehr 

Am 28.11.2025 fand die Arbeitssitzung der Feuerwehren im Unteren Drautal statt. Die 

Kommandanten und deren Stellvertreter aller 15 Feuerwehren treffen sich einmal jährlich, um 

sämtliche aktuellen Themen zu besprechen. Bürgermeister LAbg. Manuel Müller hebt lobend 

hervor, wie viele Mitglieder ihre Freizeit für dieses Ehrenamt opfern und Tag und Nacht 

einsatzbereit sind. Dieser Einsatz und Charakter verdienen besondere Anerkennung und 

Wertschätzung. 

Abschnittskommandant Michael Krainer lässt ausrichten, dass er sich bei allen fünf Gemeinden 

sowie bei den Gemeinderäten und Gemeinderätinnen bedankt. Gerade in Zeiten, in denen es 

nicht leicht ist, Budgets bereitzustellen, werden dennoch die notwendigen Mittel für die 

Feuerwehren freigegeben. 

Alle fünf Kommandanten werden im Rahmen der Budgetsitzungen auf sparsames Wirtschaften 

hingewiesen, was auch lobend zu erwähnen ist, da sich alle daran halten und sich die Wünsche 

stets auf das für den täglichen Einsatz notwendige Material beschränken. 

Die Stützpunktfeuerwehr Feistritz/Drau verzeichnete 170 Einsätze, was mehr als jeden dritten 

Tag einen Einsatz bedeutet.  

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller bedankt sich im Namen von Abschnittskommandant Michael 

Krainer sowie der Kommandanten und deren Stellvertreter beim Gemeinderat für die stets 

einstimmig gefassten Beschlüsse zugunsten dieses wichtigen Ehrenamtes. 

 

4. Bericht des Obmannes des Sport- und Kulturausschusses über 

die Sitzung am 20.11.2025 – Behandlung der Anträge des Sport- 
und Kulturausschusses, wie sie in der Niederschrift Nr. 1/2025, 

aufgenommen anlässlich der Sitzung des Sport- und 
Kulturausschusses am 20.11.2025 enthalten sind. 

Berichterstatter: Der Obmann des Sport- und Kulturausschusses 
GR Markus Petritsch 

 

Der Sport- und Kulturausschuss der Marktgemeinde Paternion tagte unter dem Vorsitz seines 

Obmannes GR Markus Petritsch am 20.11.2025 und hatte nachstehende Tagesordnung zu 

erledigen: 

 

1. Bestellung eines Ausschussmitgliedes zur Unterfertigung der Niederschrift 

Nr. 1/2025 

 

2. Behandlung der bis 30.09.2025 eingebrachten Subventionsanträge für die 

Vereinsförderung 
 

Auf Grund der beschlossenen Richtlinien zur Vereinsförderung sollen für die nachstehenden 

Sportvereine folgende Subventionen für 2025 ausgeschüttet werden:  
 

Sportvereine 
Drautaler Dance Company 

Grundförderung 

 

  

220,00   

  

220,00 

EC Drautal Gladiators 

Grundförderung 

 

  

220,00 

 

220,00 

EC Tigers Paternion  

Grundförderung  

Jugendförderung 

Meistertitel (Ktn. Damenliga) 

  

2 Mannsch. x 220,00 

 

1 Meistertitel á 100,00 

  

  

440,00 

220,00 

100,00 

 

 

 

760,00 
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Eisschützenverein Raika  

Feffernitz/Lach  

Grundförderung 

 

 

 

 

    

 

220,00 

 

 

220,00 

Modellfluggruppe Feistritz/Drau  

Grundförderung  

Jugendförderung  

 

  

  

  

  

220,00 

220,00 

  

  

440,00 

Ö Alpenverein – OG Unteres Drautal  

Grundförderung  

 

  

  

  

220,00  

  

220,00 

Schachklub Feistritz-Paternion 

Grundförderung  

Jugendförderung 

6x Einzelmeistertitel 

Sonderförderung (Alpen-Adria-Turnier)  

 

 

 

 

6 Einzelmeistertitel á 70,00 

  

220,00  

220,00  

420,00 

200,00  

  

  

  

 

1.060,00 

Schachverein Raika Rapid Feffernitz  

Grundförderung  

Jugendförderung 

2 Mannschaftsmeistertitel 2025 

2x Einzelmeistertitel (Ktn. Landesmeister 

Damen und Herren - Ortrun Göschl u. 

Bernhard Saxer) 

 

 

 

 

2 Meistertitel á 100,00 

 

 

2 Einzelmeistertitel á 70,00 

  

220,00 

220,00 

200,00 

 

 

140,00 

 

 

 

 

 

 

780,00 

Schwimmverein Paternion  

Grundförderung  

Jugendförderung  

 

    

220,00 

220,00 

 

 

440,00 

SV Rapid Feffernitz - Fußball 

Grundförderung (=Mannschaften U8, U9 

U10, U12, U13, U15, U17 sowie die 

Kampfmannschaft, die alle rein Rapid 

Feffernitz zugehörig sind) 
 

Jugendförderung (=Mannschaften U8, 

U9, U10, U12, U13, U15, U17 und die 

Bambini Gruppe, die alle rein Rapid 

Feffernitz zugehörig sind) 

 

 

 

 

 

8 Mannsch. x 220,00 

 

 

 

 

8 Mannsch. x 220,00 

 

 

 

 

1.760,00 

 

 

 

 

1.760,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.520,00 

TC Feffernitz-Mühlboden  

Grundförderung  

Jugendförderung  

 

   

220,00 

220,00 

  

  

440,00 

TC Feistritz/Drau  

Grundförderung  

Jugendförderung  

 

   

220,00 

220,00 

 

 

440,00 

TC Rapid Feffernitz  

Grundförderung  

Jugendförderung 

  

 

 

 

220,00 

220,00 

   

 

440,00 

Gesamtsumme der Förderungen: EUR 9.200,00 

 

GR Gerold Unterrieder und GR Peter Lassnig erklären sich zu den Sportvereinen für befangen. 

Sie verlassen den Sitzungssaal und nehmen an der Beschlussfassung nicht teil. 
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In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Sport- und Kulturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes, bei Abwesenheit von GR Peter Lassnig und 

GR Gerold Unterrieder, 

 

e i n s t i m m i g , 
 

für Sportvereine die ordentlichen Subventionen für das Jahr 2025, mit einer Gesamthöhe 

von EUR 9.200,00, in nachstehend angeführter Form auszuschütten: 

 

Sportvereine 

Drautaler Dance Company EUR   220,00 

EC Drautal Gladiators EUR   220,00 

EC Tigers Paternion  EUR   760,00 

Eisschützenverein Raika Feffernitz/Lach  EUR   220,00 

Modellfluggruppe Feistritz/Drau  EUR   440,00 

Ö Alpenverein – OG Unteres Drautal EUR   220,00 

Schachklub Feistritz-Paternion EUR 1.060,00 

Schachverein Raika Rapid Feffernitz  EUR   780,00 

Schwimmverein Paternion  EUR   440,00 

SV Rapid Feffernitz - Fußball EUR 3.520,00 

TC Feffernitz-Mühlboden EUR   440,00 

TC Feistritz/Drau EUR   440,00 

TC Rapid Feffernitz EUR   440,00 

Gesamtsumme der Förderungen: EUR 9.200,00 

 

 

GR Peter Lassnig und GR Gerold Unterrieder nehmen an der weiteren Sitzung wieder teil. 

 

Auf Grund der beschlossenen Richtlinien zur Vereinsförderung sollen für die nachstehenden 

Musikvereine folgende Subventionen für 2025 ausgeschüttet werden:  
 

Musikvereine 
Gemeindemusikkapelle  

Paternion-Feistritz 

Grundförderung  

Jugendförderung  

 

   

  

220,00 

220,00 

  

  

  

440,00 

MGV Paternion 

Grundförderung  

 

    

220,00  

  

220,00 

Singgemeinschaft Feistritz/Drau 

Grundförderung 

 

  

220,00 

  

220,00 

Vocalensemble Drautal 

Grundförderung 

Jugendförderung 

  

220,00 

220,00 

 

 

440,00 

Gesamtsumme der Förderungen: EUR 1.320,00 
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In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Sport- und Kulturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes  

 

e i n s t i m m i g,  
  

für Musikvereine die ordentlichen Subventionen für das Jahr 2025, mit einer Gesamthöhe 

von EUR 1.320,00, in nachstehend angeführter Form auszuschütten: 

 

Musikvereine 

Gemeindemusikkapelle Paternion-Feistritz EUR   440,00 

MGV Paternion EUR   220,00 

 Singgemeinschaft Feistritz/Drau EUR   220,00 

Vocalensemble Drautal EUR   440,00 

Gesamtsumme der Förderungen: EUR 1.320,00 

 

Vbgm.in Mag.a Claudia Didl erklärt sich zu den sonstigen Vereinen für befangen. Sie verlässt 

den Sitzungssaal und nimmt an der Beschlussfassung nicht teil. 

 

Auf Grund der beschlossenen Richtlinien zur Vereinsförderung und der Ergänzung sollen für die 

nachstehenden Sonstigen Vereine folgende Subventionen für 2025 ausgeschüttet werden:  

 

Den Mitgliedern des Gemeinderates wird mitgeteilt, dass der Bienenzuchtverein Paternion-

Feistritz/Drau das Ansuchen zeitgerecht mit 04. September 2025 eingebracht hat. Das Ansuchen 

wurde jedoch nicht an die allgemeine Adresse der Marktgemeinde Paternion gerichtet und wurde 

übersehen. Der Fehler konnte jedoch rechtzeitig vor der Gemeindevorstandssitzung behoben 

werden, sodass der Gemeindevorstand in Ergänzung der Beschlussfassung des Sport- und 

Kulturausschusses den Beschluss fasst, den Bienenzuchtverein Paternion-Feistritz/Drau mit der 

Grundförderung von EUR 220,00 zu fördern.  

 

Abweichend von der Beschlussfassung im Gemeindevorstand erklärt der Vorsitzende, 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller, dass das Ansuchen des Pensionistenverbandes Österreich – 

OG Paternion irrtümlich als Subventionsansuchen bewertet und behandelt wurde. 

Beim Ansuchen des Pensionistenverbandes Österreich – OG Paternion handelte es sich aber um 

das jährliche Ansuchen um Mitgliederunterstützung; somit ist dieses Ansuchen aus den 

Subventionen zu entfernen. 

 

Sonstige Vereine 
DamAam 

Grundförderung 

 

  

220,00 

 

220,00 

Die Kinderfreunde –  

OG Marktgemeinde Paternion  

Grundförderung  

Jugendförderung  

 

   

  

220,00 

220,00 

  

  

  

440,00 

Dorfgemeinschaft Ebenwald  

Grundförderung  

Sonderförderung (Flurreinigung) 

 

  

  

 

220,00 

50,00 

  

  

270,00 

Dorfgemeinschaft Pogöriach 

Grundförderung 

 

  

220,00 

 

220,00 
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Kreuzen aktiv  

Grundförderung 

Jugendförderung 

 

  

220,00 

220,00 

 

 

440,00 

Oldtimer Traktorenfreunde 

Ebenwald-Rubland 

Grundförderung 

 

  

 

220,00 

 

 

220,00 

Bienenzuchtverein 

Paternion-Feistritz/Drau 

Grundförderung 

   

 

220,00 

 

 

220,00 

Gesamtsumme der Förderungen: EUR 2.030,00 

 

 

In Ergänzung mit der Beschlussfassung im Sport- und Kulturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes, bei Abwesenheit von Vbgm.in Mag.a Claudia 

Didl, 

 

e i n s t i m m i g, 
 

dem Gemeinderat zu empfehlen, für Sonstige Vereine die ordentlichen Subventionen für 

das Jahr 2025, mit einer Gesamthöhe von EUR 2.030,00, in nachstehend angeführter Form 

auszuschütten: 

 

Sonstige Vereine 

DamAam EUR   220,00 

Die Kinderfreunde – OG Marktgemeinde Paternion  EUR   440,00 

 Dorfgemeinschaft Ebenwald EUR   270,00 

Dorfgemeinschaft Pogöriach EUR   220,00 

Kreuzen aktiv EUR   440,00  

Oldtimer Traktorenfreunde Ebenwald-Rubland EUR   220,00 

Bienenzuchtverein  

Paternion-Feistritz/Drau 
EUR   220,00 

Gesamtsumme der Förderungen: EUR 2.030,00 

 

 

Vbgm.in Mag.a Claudia Didl nimmt an der weiteren Sitzung wieder teil. 

 

GR Werner Jersche erklärt sich zu den Krampusgruppen für befangen. Er verlässt den 

Sitzungssaal und nimmt an der Beschlussfassung nicht teil. 

 

Auf Grund der beschlossenen Richtlinien zur Vereinsförderung sollen für die nachstehenden 

Krampusgruppen folgende Subventionen für 2025 ausgeschüttet werden:  
 

Krampusgruppen 
Fire Devils Pobersach 

Grundförderung 

 

Verspätet! 

daher nur 50% 

 

110,00 

 

110,00 

Schwarze Teufel Feffernitz 

Grundförderung 

 

  

220,00 

 

 

220,00 
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The Lords of 9710 

Grundförderung 

  

220,00 

 

220,00 

Gesamtsumme der Förderungen: EUR 550,00 

 

 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Sport- und Kulturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes, bei Abwesenheit von GR Werner Jersche, 

 

e i n s t i m m i g, 
 

dem Gemeinderat zu empfehlen, für Krampusgruppen die ordentlichen Subventionen für 

das Jahr 2025, mit einer Gesamthöhe von EUR 550,00, in nachstehend angeführter Form 

auszuschütten: 

 

Krampusgruppen 

Fire Devils Pobersach EUR   110,00 

Schwarze Teufel Feffernitz  EUR   220,00 

The Lords of 9710 EUR   220,00 

Gesamtsumme der Förderungen EUR  550,00 

 

 

Somit ergibt sich eine Gesamtsubventionssumme für Vereine im Jahr 2025 von 

EUR 13.100,00. 

 

GR Werner Jersche nimmt an der weiteren Sitzung wieder teil. 

 

2. Allfälliges 

 

 

 

 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller stellt den Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um den 

Punkt „Resolution der SPÖ Fraktion zur Trassenführung betreffend die 390-kV-

Hochspannungsleitung im Gemeindegebiet von Paternion“. 

 

Er erklärt, dass der Gemeindevorstand in der Sitzung am 18.12.2025 – kurz vor der 

Gemeinderatssitzung – beschlossen hat, dem Gemeinderat zu empfehlen, aus aktuellem Anlass 

eine Resolution zum Thema 380-kV-Hochspannungsleitung zu beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig angenommen und der Punkt als Tagesordnungspunkt 28 in die 

Tagesordnung aufgenommen. 

 

5. Bericht des Obmannes des Kontrollausschusses über die Sitzung 
am 25.11.2025 – Behandlung der Anträge des 

Kontrollausschusses, wie sie in der Niederschrift Nr. 4/2025, 

aufgenommen anlässlich der Sitzung des Kontrollausschusses am 
25.11.2025 enthalten sind. 

Berichterstatter: Der Obmann des Kontrollausschusses 
GR Stefan Schweiger 

Der Kontrollausschuss der Marktgemeinde Paternion tagte unter dem Vorsitz seines Obmannes 

GR Stefan Schweiger am 25.11.2025 und hatte nachstehende Tagesordnung zu erledigen: 
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1. Bestellung eines Ausschussmitgliedes zur Unterfertigung der Niederschrift 

Nr. 4/2025 

 

2. Durchführung der Prüfungen gemäß §§ 92 und 92a der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung – K-AGO 1998, LGBl. Nr. 66/1998, idgF. - Prüfungszeitraum vom 

24.09.2025 bis 25.11.2025 

 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Kontrollausschuss beschließt der Gemeinderat 

auf Antrag des Gemeindevorstandes 

 

e i n s t i m m i g , 
 

den kritiklosen Kassenprüfungsbericht für den Zeitraum vom 24.09.2025 bis 25.11.2025 zur 

Kenntnis zu nehmen. 

 

3. Überprüfung der Marktgemeinde Paternion Infrastruktur KG 

 

Das Prüfungsergebnis wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 

 

4. Allfälliges 

 

 

 

 

6. Bericht des Obmannes des Infrastrukturausschusses über die 

Sitzung am 02.12.2025 – Behandlung der 2025 eingebrachten 
auf Abänderung des rechtskräftigen Flächenwidmungsplanes, 

wie sie in der Niederschrift Nr. 2/2025, aufgenommen anlässlich 
der Sitzung des Infrastrukturausschusses am 02.12.2025 

enthalten sind. 
Berichterstatter: Der Obmann des Infrastrukturausschusses 

Vizebürgermeister Diethard Nagelschmied 
 

Der Infrastrukturausschuss der Marktgemeinde Paternion tagte unter dem Vorsitz seines 

Obmannes Vbgm. Diethard Nagelschmied am 02.12.2025 und hatte nachstehende 

Tagesordnung zu erledigen: 
 

1. Bestellung eines Ausschussmitgliedes zur Unterfertigung der Niederschrift 

Nr. 2/2025 
 

2. Umwidmungen 2025 -Behandlung der 2025 eingebrachten Anträge auf Abänderung 

des rechtskräftigen Flächenwidmungsplanes 

 

 

Nr. 

 

Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in m²) 

03/25 18/1 

21/2 

23/1 

24/1 

Paternion 

 (75210) 

Grünland-Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche; 

Ödland 

Grünland – Agri-

Photovoltaikanlage 

ca. 

32.682 

  



Seite 21 von 114  

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g 
 

dem Gemeinderat zu empfehlen, trotz negativer Stellungnahme von Herrn Ing. Klaus Kleinegger, 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende 

Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

Abweichend von der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form 

zurückzustellen, da aufgrund des vorliegenden negativen Fachgutachtens eine Genehmigung 

durch die Abt. 15 des Landes Kärnten derzeit nicht zu erwarten ist. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

Abweichend von der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der Gemeinderat 

auf Antrag des Gemeindevorstandes 
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zurückzustellen, da aufgrund des vorliegenden 

negativen Fachgutachtens eine Genehmigung durch die Abt. 15 des Landes Kärnten derzeit nicht 

zu erwarten ist. 

 

 

 

Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in m²) 

05/25 

 

.210 Nikelsdorf 

(75209) 

Grünland-Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche; 

Ödland 

Bauland – Dorfgebiet ca. 

398 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung in der 

vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form zu 

beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes 
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie nachstehende Verordnung zu 

erlassen: 
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Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in 

m²) 

6a/25 1204/7 

 

Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland-Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche; 

Ödland 

Grünland - 

Nebengebäude 

 

ca. 

140 

6b/25 1204/7 Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland-Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche; 

Ödland 

Grünland - Garten ca. 

294 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung in der 

vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form zu 

beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes 
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie nachstehende Verordnung 

zu erlassen: 
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Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in 

m²) 

7/25 696/4 Nikelsdorf 

(75209) 

Bauland – 

Sondergebiet - 

Tankstelle 

Bauland – 

Industriegebiet – 

Vorbehaltsfläche – 

nicht für UVP 

Vorhaben gemäß K-

UPG 

ca. 

8155 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung ohne 

Bebauungsverpflichtung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende 

Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung ohne Bebauungsverpflichtung in 

der vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 
 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes, bei Abwesenheit von GRin Bettina Egarter,  
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung ohne Bebauungsverpflichtung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie 

nachstehende Verordnung zu erlassen: 
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Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in m²) 

8/25 863/6 Nikelsdorf 

(75209) 

Grünland-Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche; 

Ödland 

Grünland - 

Nebengebäude 

ca. 

555 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung in der 

vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form zu 

beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes, bei Abwesenheit von GRin Bettina Egarter, 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form zu 

beschließen sowie nachstehende Verordnung zu erlassen: 
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GR Ing. Stefan Staber erklärt sich zum nachfolgenden Umwidmungspunkt für befangen. 

 

Auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

GR Ing. Stefan Staber zur Auskunftserteilung beizuziehen. 

 

GR Ing. Stefan Staber verlässt nach Abschluss der Diskussion die Sitzung und nimmt an der 

Beschlussfassung nicht teil. 

 

Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in 

m²) 

9/25 414/3 

415 

416/2 

Kreuzen 

(75207) 

Grünland-Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche; 

Ödland 

Grünland – Agri-

Photovoltaikanlage 

ca. 

9756 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss, bei Abwesenheit von GR 

Ing. Stefan Staber,  
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung in der 

vorliegenden Form, bis zur Vorlage der geologischen Untersuchungen sowie der positiven 

Stellungnahme vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8 - Umwelt, Naturschutz 

und Klimaschutzkoordination, Mag. Edgar Lorenz, Sachgebietsleiter für den fachlichen 

Naturschutz, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, Flatschacher Straße 70, zurückzustellen.  

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form 

zurückzustellen, da aufgrund der vorliegenden negativen Fachgutachten eine Genehmigung 

durch die Abt. 15 des Landes Kärnten derzeit nicht zu erwarten ist. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes, bei Abwesenheit von GR Ing. Stefan Staber, 
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zurückzustellen, da aufgrund der vorliegenden 

negativen Fachgutachten eine Genehmigung durch die Abt. 15 des Landes Kärnten derzeit nicht 

zu erwarten ist. 

 

 

GR Ing. Stefan Staber nimmt an der weiteren Sitzung wieder teil. 
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Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in 

m²) 

11/25 100 Rubland 

(75212) 

Grünland – Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, 

Ödland 

Bauland - Dorfgebiet ca. 

371 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung in der 

vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen und 

eine Bebauungsverpflichtung mit Besicherung abzuschließen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form zu 

beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen und eine 

Bebauungsverpflichtung mit Besicherung abzuschließen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes 
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie nachstehende Verordnung 

zu erlassen und eine Bebauungsverpflichtung mit Besicherung abzuschließen: 
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Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in m²) 

12a/25 760/1 

 

Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland – Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, 

Ödland 

Bauland - 

Wohngebiet 

ca. 

747 

12b/25 760/1 Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland – Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, 

Ödland 

Grünland – Garten ca. 

670 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung in der 

vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen und 

eine Bebauungsverpflichtung mit Besicherung abzuschließen: 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form zu 

beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen und eine 

Bebauungsverpflichtung mit Besicherung abzuschließen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes, bei Abwesenheit von GR Günther Strauss, 
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie nachstehende Verordnung 

zu erlassen und eine Bebauungsverpflichtung mit Besicherung abzuschließen: 
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Nr. Grundstück: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in m²) 

14/25 349 Feistritz/Drau 

(75201) 

Grünland – Für die 

Land- und 

Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, 

Ödland 

Grünland - Garten ca. 

892 

Beschluss des Infrastrukturausschusses: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Infrastrukturausschuss 
 

e i n s t i m m i g , 
 

dem Gemeinderat im Wege des Gemeindevorstandes zu empfehlen, die Umwidmung in der 

vorliegenden Form zu beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeindevorstandes: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeindevorstand auf Antrag von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

e i n s t i m m i g , 
 

an den Gemeinderat den Antrag zu richten, die Umwidmung in der vorliegenden Form zu 

beschließen sowie eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

 

Diskussion und Beschlussfassung des Gemeinderates: 

In Übereinstimmung mit der Beschlussfassung im Infrastrukturausschuss beschließt der 

Gemeinderat auf Antrag des Gemeindevorstandes 
 

e i n s t i m m i g , 
 

die Umwidmung in der vorliegenden Form zu beschließen sowie nachstehende Verordnung 

zu erlassen: 
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7. Änderung der integrierten Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung 
„Verbrauchermarkt Lidl Feistritz/Drau lt. K-ROG 2021“ 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Die Lidl Österreich GmbH, Niederlassung Salzburg, 5020 Salzburg, Unter der Leiten 11, hat auf 

der bestehenden Parkplatzfläche einen Unterstand für Einkaufswägen errichtet. Dieser wurde 

jedoch von der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land mittels Abbruchbescheid beanstandet, da 

die Errichtung im Widerspruch zum geltenden Bebauungsplan steht.  

 

Lidl hat daher einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplans eingebracht, um künftig derartige 

Baumaßnahmen – auch im Bereich der Verkehrsfläche – zu ermöglichen. Angesichts der 

Bestimmungen des Kärntner Raumordnungsgesetzes (K-ROG 2021), die eine Erweiterung der 

Verkaufsfläche um bis zu 10 % zulassen, erscheint eine entsprechende Anpassung des 

Bebauungsplans ebenfalls zweckmäßig.  

 

Um dies entsprechend zu bereinigen, ist die Änderung des Teilbebauungsplanes zum integrierten 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahren – Verbrauchermarkt Lidl, Parzellen 1094/4 

und 1096/5, KG Feistritz/Drau, erforderlich.  

 

Ein Umbau der bestehenden Lidl-Filiale ist derzeit nicht vorgesehen.  

 

Im Zuge der Widmungsbereisung von 2025 wurde auch die Änderung des integrierten 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes „Verbrauchermarkt Lidl Feistritz/Drau lt. K-ROG 2021“ 

besprochen. Nun wurde mit Herrn Mag. Werner Frohnwieser in Zusammenarbeit mit der, 

Abteilung 15 - Standort, Raumordnung und Energie, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am 

Wörthersee ein Kundmachungsexemplar vorbereitet und entsprechend kundgemacht.  

 

Die Marktgemeinde Paternion beabsichtigt gemäß § 52 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 

2021, K-ROG 2021, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 17/2025, für die Parzellen 

1094/4 und 1096/5 der Katastralgemeinde Feistritz an der Drau (75201) mit einer Gesamtfläche 

von 4.952 m² die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Verbrauchermarkt Lidl 

Feistritz/Drau lt. K-ROG 2021“ laut beiliegendem Verordnungsentwurf zu erlassen. 

 
Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung bedeutet, dass vom Gemeinderat 

gleichzeitig in einer Verordnung 

 

a) die Umwidmung und 

b) ein Teilbebauungsplan 

 

beschlossen werden. 

 

 

Nr. Grundstücke: Katastral- 

gemeinde: 

Derzeitige 

Widmung: 

Beantragte 

Widmung: 

Fläche 

(in m²) 

16/25 1094/4 

1096/5 

Feistritz/Drau 

 (75201) 

Bauland – 

Geschäftsgebiet – 

Sonderwidmung – 

Einkaufszentrum 

der Kategorie I 

Bauland - 

Geschäftsgebiet 

4952 

Die Lidl Österreich GmbH, Niederlassung Salzburg, 5020 Salzburg, Unter der Leiten 11, plant 

die Änderung des integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplans – Verbrauchermarkt Lidl.  

 

Diese Widmungsänderung ist erforderlich, da die bisherige Sonderwidmung „Bauland – 

Geschäftsgebiet – Sonderwidmung – Einkaufszentrum der Kategorie I“ im Zuge des 

neuen Kärntner Raumordnungsgesetzes, K-ROG 2021, außer Kraft gesetzt wurde und im 

integrierten Verfahren diese Fläche in die derzeit gültige Widmungskategorie „Bauland – 

Geschäftsgebiet“ übergeführt werden muss. 
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Die Änderung des integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes wurde entsprechend 

kundgemacht.  

 

Während dieses Zeitraumes hat Frau Dipl.-Ing. Barbara Harz vom Amt der Kärntner 

Landesregierung, Abteilung 15 – Rechtliche Raumordnung, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, 

Mießtaler Straße 1, ihre nachstehende raumordnungsfachliche Stellungnahme abgegeben. 

 

 
 

 

Eine Besprechung mit Frau Dipl.-Ing. Barbara Harz sowie mit Herrn Mag. Daniel Steiner vom 

Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 15 – Fachliche und Rechtliche Raumordnung hat 

am 08.10.2025 stattgefunden. An dieser Besprechung haben auch unser Ortsplaner, Herr Mag. 

Werner Frohnwieser, Herr Bgm. Manuel Müller und Herr Ing. Peter Müller teilgenommen. 

 

Nach einer ausführlichen Erörterung der Sachlage kann aus raumordnungsfachlicher und 

raumordnungsrechtlicher Sicht Nachfolgendes festgehalten werden: 

 

Um das in der Stellungnahme von Frau Dipl.-Ing. Barbara Harz vom 09.10.2025 angeführte 

Spannungsverhältnis zwischen Absatz 2 und Absatz 4 im § 7 Baulinien zu lösen und etwaige 

Widersprüche zwischen diesen Bestimmungen zu beseitigen, soll in der Beschlussfassung der 

Verordnung der Absatz 4 entfallen. Mit dieser Vorgangsweise ist für den Normunterworfenen 

klar erkennbar, dass die im Plan 2 (Teilbebauungsplan) dargestellten Baulinien zur Anwendung 

gelangen. 

 

Grundsätzlich sind die geplanten Änderungen als bloß unwesentlich einzustufen, somit ist eine 

erneute Kundmachung nicht erforderlich. (lt. K-ROG 2021 §51 Abs. 10 in Verbindung mit §51 

Abs. 5)  

 

Stellungnahmen hierzu erfolgten von unserem Raumplaner, Mag. Werner Frohnwieser, 

Ingenieurbüro für Raumplanung und Raumordnung, 9020 Klagenfurt, Dr. Richard Canaval 

Gasse 110/316, von sowie Dipl.-Ing. Nadine Schneeberger, BA, Abteilung 15 - Standort, 

Raumordnung und Energie, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee.  

 

 

Von folgenden Beteiligten erfolgte eine allgemeine, positive Stellungnahme: 
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- KNG-Kärnten Netz GmbH, 9020 Klagenfurt, Arnulfplatz 2 

- ASFINAG, 5020 Salzburg, Münchner Bundesstraße 70  

- Wildbach- und Lawinenverbauung, Dipl.-Ing. Dr. Hansjörg Hufnagl, 9500 Villach, 

Meister-Friedrich-Straße 2 

- Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 9 – Straßen und Brücken, 

Straßenmeisterei Feistritz/Drau, 9710 Feistritz/Drau, Dueler Straße 88 
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Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

im § 7 – Baulinien den Absatz 4 ersatzlos zu streichen und die integrierte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung „Verbrauchermarkt Lidl Feistritz/Drau lt. K-ROG 2021“ laut beiliegendem 

Verordnungsentwurf zu beschließen: 
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MARKTGEMEINDE PATERNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussexemplar 
Integrierte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung 

„Verbrauchermarkt Lidl Feistritz/Drau 
lt. K-ROG 2021“ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paternion, am 18. Dezember 2025 
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BAUAMT 
 
9711 Paternion 
Hauptstraße 83 
www.paternion.gv.at 
 
Auskunft Ing. Peter Müller 
T 04245 2888 21 
F 04245 2888 40 
E peter.mueller@ktn.gde.at 
 
Unser Zeichen 610-3/2025/Ing.Mü 
Paternion, 18. Dezember 2025 

 

 

V E R O R D N U N G 
 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Paternion vom 18. Dezember 2025, Zahl: 610-

3/2025/Ing.Mü, mit der die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 

„Verbrauchermarkt Lidl Feistritz/Drau lt. K-ROG 2021“ erlassen wird 

 

Aufgrund § 52 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, K-ROG 2021, zuletzt in der Fassung 

des Gesetzes LGBl. Nr. 17/2025, wird verordnet: 

 

 

1. Abschnitt (Allgemeines) 

 

§ 1 

Wirkungsbereich 

 

(1)  Diese Verordnung gilt für die Parzellen 1094/4 und 1096/5 der Katastralgemeinde 75201 

Feistritz an der Drau mit einer Gesamtfläche von 4.952 m². 

 

(2) Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen Dar-stellungen 

im Plan 1 (Umwidmungspunkt) über die Änderung des Flächenwidmungsplanes sowie im 

Plan 2 (Teilbebauungsplan) über die festgelegten Bebauungsbedingungen. 

 

 

2. Abschnitt (Flächenwidmung) 

 

§ 2 

Änderung des Flächenwidmungsplanes 

 

Der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Paternion wird insofern geändert, als unter dem 

Punkt 

 

16/2025 

 

die Umwidmung der Parzellen 1094/4 und 1096/5 der Katastralgemeinde 75201 Feistritz an der 

Drau im Gesamtausmaß von 4.952 m² von derzeit Bauland - Geschäftsgebiet - Sonderwidmung 

- Einkaufszentrum der Kategorie I in Bauland - Geschäftsgebiet  

 

festgelegt wird. 
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3. Abschnitt (Bebauungsbedingungen) 

 

§ 3 

Mindestgröße und Begrenzung des Baugrundstückes 

 

(1) Die Mindestgröße des Baugrundstückes wird mit 4.500 m² festgelegt.  

 

(2) Die Begrenzung des Baugrundstückes ist im Plan 2 (Teilbebauungsplan) dargestellt und 

umfasst den gesamten Wirkungsbereich der gegenständlichen Verordnung. 

 

§ 4 

Bauliche Ausnutzung des Baugrundstückes 

 

(1) Die bauliche Ausnutzung des Baugrundstückes wird durch die Geschoßflächenzahl (GFZ) 

angegeben. Die GFZ ist das Verhältnis der Bruttogeschoßflächen zur Fläche des 

Baugrundstückes. 

 

(2) Die GFZ wird mit maximal 0,5 festgelegt.  

 

(3) Als Geschoßfläche gilt die Bruttofläche des jeweiligen Geschoßes, gemessen von 

Außenwand zu Außenwand. Die innerhalb der äußeren Umfassungswände liegenden 

Loggien- oder Terrassenflächen sind in die Geschoßfläche einzurechnen, der Flächenteil 

außerhalb der Außenwände ist nicht zu berücksichtigen.  

 

(4)  Bei Dachgeschoßen, unabhängig ob ausgebaut oder nicht, ist jener Teil der Geschoßfläche 

zuzurechnen, bei dem die lichte Raumhöhe mehr als 2 m beträgt.  

 

(5) Bei Keller- oder Tiefgeschoßen ist jener Teil des Geschoßes in die Geschoßfläche 

einzurechnen, bei dem die Deckenoberkante mehr als 1 m über dem anschließenden 

natürlichen Gelände liegt.  

 

(6)  Garagen und Nebengebäude sowie die im § 7, Absatz 3 angeführten Überdachungen für 

KFZ-Abstellplätze, überdachte Einkaufswagenboxen und dauerhaft aufgestellte Container 

u. dgl. sind in die Berechnung der GFZ einzubeziehen. 

 

§ 5 

Bebauungsweise 

 

(1) Im Planungsraum ist die offene Bebauungsweise zulässig. 

 

(2) Das aus mehreren Parzellen zusammengesetzte Baugrundstück ist für die Festlegung der 

Bebauungsweise als eine Bebauungseinheit zu sehen. 

 

(3) Für die Beurteilung der Bebauungsweise bleiben Nebengebäude und sonstige bauliche 

Anlagen (definiert durch § 6, Absatz 2 der Kärntner Bauvorschriften,         

 K-BV) außer Betracht. 

 

§ 6 

Bauhöhe 

 

(1) Die Bauhöhe wird durch die maximal zulässige Höhe der entstehenden Baulichkeiten 

(maximale Höhe der Attika-Oberkante aller entstehenden Bauteile) bestimmt. 

 

(2) Die maximal zulässige Höhe der Attika-Oberkante einzelner Bauteile ist ausgehend von 

der fertigten Fußbodenoberkante des Erdgeschoßes zu ermitteln. 
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(3) Die fertige Fußbodenoberkante des Erdgeschoßes darf maximal 1 m über das 

angrenzende projektierte Gelände herausragen. 

 

(4) Die maximal zulässige Höhe einzelner Bauwerke wird mit 7,5 m festgelegt. 

 

(5) Bauteile, welche aus technischen oder funktionalen Gründen das Dach überragen (z.B. 

Entlüftungs- bzw. Klimaanlagen, Photovoltaik- bzw. Solarenergieanlagen u. dgl.) dürfen 

die höchstzulässige Gebäudehöhe im erforderlichen Ausmaß überschreiten. 

 

§ 7 

Baulinien 

 

(1) Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb welcher Gebäude und 

bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. 

 

(2) Der Verlauf der Baulinien ist im Plan 2 (Teilbebauungsplan) dargestellt, wobei 

ausschließlich Baulinien ohne Anbauverpflichtung festgelegt werden. 

 

(3) Außerhalb der im Plan 2 (Teilbebauungsplan) dargestellten Baulinien sind die 

 Errichtung von baulichen Anlagen für Freiflächengestaltungen wie Böschungs-

befestigungen, Einfriedungen, Rampen, Stiegen, Stützmauern, Lärmschutzeinrichtungen 

u. dgl. sowie untergeordnete Baulichkeiten wie Trafos, Werbepylone, Willkommenstafeln, 

Überdachungen für KFZ-Abstellplätze, überdachte Einkaufswagenboxen, 

Müllsammelplätze, Anlieferungsbereiche u. dgl. und die Lagerung von diversen 

Verkaufsartikeln in einem Container mit einem Ausmaß von maximal 25 m² Grundfläche 

oder auf Paletten zulässig. Die erforderliche Mindestanzahl an PKW-Stellplätzen gemäß § 

8, Absatz 4 dieser Verordnung muss jedoch immer frei bleiben. 

 

§ 8 

Verlauf und Ausmaß der Verkehrsflächen 

 

(1) Die Verkehrserschließung des Planungsraumes ist durch die südwestlich vorbeiführende 

Paternioner Landesstraße (L42) mit einem ordnungsgemäß ausgebildeten 

Einmündungsbereich vollständig gegeben. 

 

(2) Der Verlauf und das Ausmaß der Verkehrsflächen (interne Aufschließungsstraßen und 

Stellplätze) innerhalb des Planungsraumes sind im Plan 2 (Teilbebauungsplan) 

dargestellt. 

 

(3) Die Errichtung von internen Verkehrserschließungen und Parkplätzen ist auch innerhalb 

der Baulinien zulässig. 

 

(4) Die Kunden- und Mitarbeiterstellplätze sind ausschließlich am Baugrundstück 

anzuordnen. Die Anzahl der Parkplätze beträgt bei Ladengeschäften mindestens 

1 Stellplatz auf angefangene 30 m² Verkaufsfläche sowie bei Büro- und 

Verwaltungsgebäuden mindestens 1 Parkplatz auf angefangene 35 m² Nutzfläche. 

 

(5) Jeder Stellplatz ist grundsätzlich mit Drain-Pflastersteinen bzw. mit mindestens 

50 Prozent Rasengittersteinen herzustellen. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind 

nur Behindertenparkplätze sowie Stellplätze, die im direkten Anschluss an innerhalb der 

Verkehrsfläche liegende Grüninseln, die eine Mindestbreite von 3 m aufweisen müssen, 

geschaffen werden. 

 

§ 9 

Dachform, Dachfarbe und Fassadengestaltung 

 

(1) Als Dachformen für Hauptgebäude sind das Flach- und Pultdach zugelassen. 
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(2) Dach- und Fassadenfarbe sind dem umliegenden bzw. dem im Betrachtungsbereich 

vorherrschenden Bestand anzugleichen bzw. mit diesem abzustimmen. 

 

§ 10 

Grünanlagen 

 

(1) Alle oberirdischen unbebauten Flächen im Verordnungsgebiet, die nicht der internen 

Erschließung oder dem Abstellen von Fahrzeugen dienen, werden mit einem 

Bepflanzungsgebot belegt. 

 

(2) Die Grünflächen und Bepflanzungsgebote sind im Plan 2 (Teilbebauungsplan) dargestellt.  

 

(3) Die Bepflanzung hat mit ortsüblichen Laubbäumen (z.B. Ahorn, Buche, Platane, u. dgl.) 

mit einer Mindesthöhe von 3 m sowie einem Stammumfang von mindestens 20 cm in 1 

m Höhe zu erfolgen, um eine Beschattungswirkung zu erreichen. 

 

(4) Die restlichen Grünflächen sind mit Rasenflächen sowie ortsüblichen Stauden und 

Sträuchern zu bepflanzen und zu erhalten. 

 

§ 11 

Art der Nutzung und Höchstausmaß der zulässigen 

wirtschaftlich zusammenhängenden Verkaufsfläche 

 

(1) Im Planungsraum ist die Errichtung von Verkaufslokalen des Einzelhandels (inkl. 

branchenüblicher Nebenräumlichkeiten), in denen Güter mehrerer Warengruppen 

einschließlich Lebensmittel angeboten werden, zulässig. 

 

(2) Das Höchstausmaß der zulässigen wirtschaftlich zusammenhängenden Verkaufsfläche 

wird mit 747 m² festgelegt, es sei denn der Planungsraum wird einmal von der 

Marktgemeinde Paternion als Teil des Ortskernes des Gemeindehauptortes Feistritz an 

der Drau gemäß § 31 des K-ROG 2021 festgelegt. 

 

 

4. Abschnitt (Schlussbestimmungen) 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronisch geführten 

Amtsblatt der Marktgemeinde Paternion in Kraft. 

 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die integrierte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung „Verbrauchermarkt Lidl“ für die Parzellen 1094/4 und 1096/5 der 

Katastralgemeinde 75201 Feistritz an der Drau vom 15.07.2014, 

Zahl: 610/1/14/Ing.M/C/1, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 

16.01.2015, Zahl: 03-Ro-87-1/5-2014 sowie der Bescheidberichtigung vom 02.03.2025, 

Zahl: 03-Ro-87-1/3-2015, außer Kraft. 

 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

LAbg. Manuel Müller 
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Erläuterungen 
 
 

zur Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Paternion 18. Dezember 2025, Zahl: 

610-3/2025/Ing.Mü, mit der die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 

„Verbrauchermarkt Lidl Feistritz/Drau lt. K-ROG 2021" erlassen wird 

 

1. Allgemeine Erläuterungen 

 

In der Marktgemeinde Paternion hat der Gemeinderat am 15.07.2014 für die Parzellen 1094/4 

und 1096/5 der Katastralgemeinde 75201 Feistritz an der Drau mit einem Gesamtausmaß von 

4.952 m² die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Verbrauchermarkt Lidl“ 

beschlossen. Im Zuge dieses Verfahrens ist für die betroffenen Grundstücke die Widmung 

Bauland - Geschäftsgebiet - Sonderwidmung EKZ I mit einem Höchstausmaß der wirtschaftlich 

zusammenhängenden Verkaufsfläche von 700 m² festgelegt worden, weiters sind 

Bebauungsbedingungen für den gegenständlichen Bereich verordnet worden. In weiterer Folge 

hat die Baubehörde der Marktgemeinde am 02.09.2014 die Baubewilligung für die Erweiterung 

des auf diesem Areal schon befindlichen Lebensmittelmarktes auf eine Gesamtverkaufsfläche 

von 679,64 m² erteilt. 

Nachdem nun diverse Zu- und Umbauten am Bestandsgebäude (z.B. Schaffung eines 

Pfandraumes) sowie die Errichtung von untergeordneten Baulichkeiten (z.B. Schaffung einer 

überdachten Einkaufswagenbox) vorgesehen sind, die teilweise nicht im Einklang mit den bisher 

gültigen Bebauungsbedingungen sind, soll die gegenständliche integrierte Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplanung adaptiert werden. Im Zuge dieses Verfahrens werden sowohl die 

Flächenwidmung als auch die Bebauungsbedingungen an die die Vorgaben des K-ROG 2021 

angepasst, wobei die bisher baubehördlich genehmigte Verkaufsfläche aufgrund der 

Bestimmungen des K-ROG 2021 um 10 Prozent auf 747 m² vergrößert werden darf.  

Durch die mögliche geringfügige Erweiterung der Verkaufsfläche sowie die durchgeführten 

Adaptierungen der Bebauungsbedingungen wird es zu keinen erheblichen Umweltbelastungen 

kommen. Somit ist es im Rahmen der Neuerstellung der integrierten Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung nicht erforderlich, eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. 

 

2. Örtliche Bestandsaufnahme 

 

2.1. Lage im Raum und natürliche Gegebenheiten 

Das gegenständliche Areal liegt im südöstlichen Bereich des Gemeindehauptortes Feistritz/Drau 

im nordöstlichen Anschluss an die Paternioner Landesstraße (L42). Hier befindet sich ein 

bestehender Verbrauchermarkt auf den Parzellen 1094/4 und 1096/5 der Katastralgemeinde 

75201 Feistritz an der Drau. 
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Abb. 1: Auszug Orthofoto (Quelle: KAGIS) 

 

 

2.2. Wirtschaftliche und infrastrukturelle Gegebenheiten 

Der Standort des Verbrauchermarktes liegt im südöstlichen Bereich des Gemeinde-hauptortes 

Feistritz/Drau südöstlich des Kreuzungsbereiches der Kreuzner Landesstraße (L33) mit der 

Paternioner Landesstraße (L42). In diesem Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten neben 

dem historischen Ortskern ein zweites Zentrum gebildet, wo zahlreiche zentralörtliche 

Einrichtungen (unter anderem auch mehrere Lebensmittelgeschäfte) zu finden sind. 

Sämtliche infrastrukturellen Gegebenheiten sind hier bereits vorhanden.  

Die verkehrsmäßige Erschließung des Planungsraumes erfolgt von der Paternioner Landesstraße 

(L42) aus, an das öffentliche Verkehrsnetz ist der Betriebsstandort durch die Buslinie 5171 

Feistritz/Drau - Kellerberg - Puch - Villach angebunden, die nächstgelegene Haltestelle ist 

Feistritz/Drau - Neusiedlung. 

Die Wasserversorgung wird durch die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage und die 

Stromversorgung durch die KNG Kärnten Netz GmbH sichergestellt. Die Abwasserentsorgung 

erfolgt durch die öffentliche Kanalisation und die Müllentsorgung wird von der Marktgemeinde in 

Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsverband Villach veranlasst und von einem privaten 

Unternehmen durchgeführt.  

Somit sind sämtliche Aufschließungsvoraussetzungen im Planungsraum schon vorhanden. 
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2.3. Soziale und kulturelle Gegebenheiten 

Der Planungsraum liegt im südöstlichen Bereich des Gemeindehauptortes Feistritz/Drau, wo sich 

die meisten sozialen und kulturellen Einrichtungen der Marktgemeinde befinden. 

 

2.4. Städtebauliche Gegebenheiten 

Die Umgebungsbebauung des Betriebsstandortes ist geprägt durch weitere zentralörtliche 

Einrichtungen, die entlang der Paternioner Landestraße (L42) situiert sind. 

Die Bebauungsbedingungen ermöglichen eine geringfügige Erweiterung eines bestehenden 

Verbrauchermarktes, der sich in das Umfeld eingliedert und keine örtlich unzumutbaren 

Umweltbelastungen verursacht.  

 

2.5. Raumordnungsfachliche und -rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Örtlichen Entwicklungskonzept liegt der gegenständliche Betriebsstandort in einer Zone mit 

zentralörtlichen Funktionen entlang der Paternioner Landesstraße (L42). Zusätzlich ist hier das 

Vorhandensein eines Einkaufszentrums der Kategorie I dargestellt. 

 

 
Abb. 2: Auszug ÖEK 2015 (Quelle: Marktgemeinde Paternion) 
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Nach der erfolgten Umwidmung im Jahr 2015 sind im Flächenwidmungsplan die Parzellen 1094/4 

und 1096/5 der Katastralgemeinde 75201 Feistritz an der Drau als Bauland - Geschäftsgebiet - 

Sonderwidmung EKZ I gewidmet.  

Mit Inkrafttreten des K-ROG 2021 sind die Sonderwidmungen für Einkaufszentren gemäß § 8, 

Absatz 7 des K-GplG 1995 außer Kraft getreten, aufgrund der Übergangs-bestimmungen des K-

ROG 2021 muss der Gemeinderat die Widmung an die neuen gesetzlichen Bestimmungen 

anpassen. Deshalb wird im Zuge der gegenständlichen integrierten Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung die erforderliche Widmungs-änderung in Bauland - Geschäftsgebiet 

vorgenommen. 

 

 
Abb. 3:  Auszug Flächenwidmungsplan (Quelle: KAGIS) 

 

 

3. Erläuterungen zur Verordnung 

Mit der gegenständlichen Verordnung wird eine Rechtsnorm geschaffen, die die administrative, 

rechtliche und fachliche Umsetzung der künftigen Bebauung gewähr-leistet. Die fachlichen 

Hauptzielsetzungen sind die Schaffung einer zweckmäßigen Erschließung und die Umsetzung 

einer geordneten Bebauung des Planungsraumes, die auf die bisherigen Strukturen Bezug 

nimmt. 
 

Bei der vorliegenden integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung sind die 

ursprünglich festgelegten Bebauungsbedingungen großteils beibehalten worden, mit dieser 

Vorgangsweise wird der Vertrauensschutz entsprechend berücksichtigt. Allerdings sind 

Anpassungen an die Bestimmungen des K-ROG 2021 sowie den textlichen Bebauungsplan der 
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Marktgemeinde vom 26.03.2012 vorgenommen worden, auf die durchgeführten Änderungen 

wird nachfolgend in den einzelnen Paragraphen eingegangen. 

 

 

Zum 1. Abschnitt (Allgemeines) 

 

Zu § 1: Wirkungsbereich 

Der Wirkungsbereich der gegenständlichen Verordnung hat ein Ausmaß von 4.952 m² und liegt 

im südöstlichen Bereich des Gemeindehauptortes Feistritz/Drau im nord-östlichen Anschluss an 

die Paternioner Landestraße (L42).  

 

Zum 2. Abschnitt (Flächenwidmung) 

 

Zu § 2: Änderung des Flächenwidmungsplanes 

Mit der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplanes wird einer gesetzlichen 

Bestimmung nachgekommen, weil mit Inkrafttreten des K-ROG 2021 die Sonderwidmungen für 

Einkaufszentren gemäß § 8, Absatz 7 des K-GplG 1995 außer Kraft getreten sind und aufgrund 

der Übergangsbestimmungen des K-ROG 2021 der Gemeinderat die Widmung an die neuen 

gesetzlichen Bestimmungen anpassen muss. 

 

 

Zum 3. Abschnitt (Bebauungsbedingungen) 

 

Zu § 3: Mindestgröße und Begrenzung des Baugrundstückes 

Die Mindestgröße des Baugrundstückes ist im Vergleich zu den bisher gültigen Bestimmungen 

auf 4.500 m² leicht reduziert worden, damit die Gesamtgröße des Baugrundstückes durch 

etwaige Veränderungen zu den Nachbargrundstücken geringfügig verkleinert werden darf. 

Weiterhin soll aber eine Aufsplittung dieses Bereiches und damit kleinräumige (geschäftliche) 

Nutzungen von vornherein verhindert werden. 

Der Planungsraum wird als ein Baugrundstück festgelegt, weil auf der Gesamtfläche ein 

Verbrauchermarkt mit Parkplätzen und Grünanlagen besteht und die gegenständlichen Parzellen 

demselben Eigentümer gehören. 

 

Zu § 4: Bauliche Ausnutzung des Baugrundstückes 

Die maximal zulässige bauliche Ausnutzung des Baugrundstückes ist im Vergleich zu den bisher 

gültigen Bestimmungen nicht verändert worden. Im Vergleich zu den bisher gültigen 

Bestimmungen sind die Absätze 3 bis 6 neu in die gegenständliche Verordnung aufgenommen 

worden, um eine nachvollziehbare Berechnung der Geschoßflächenzahl (GFZ) zu gewährleisten.  

 

Zu § 5: Bebauungsweise 

Eine offene Bebauung ist gegeben, wenn die Gebäude allseits freistehend mit einem bestimmten 

Mindestabstand von den seitlichen Grenzen und der hinteren Grenze des Bauplatzes errichtet 

werden, wenn die Kärntner Bauordnung 1996, K-BO 1996, und die Kärntner Bauvorschriften, K-

BV, nicht Ausnahmen hiervon zulassen. 

Im Vergleich zu den bisher gültigen Bestimmungen sind die Absätze 2 und 3 neu in die 

gegenständliche Verordnung aufgenommen worden, um Unklarheiten zu vermeiden. 

 

Zu § 6: Bauhöhe 

Die maximal zulässige Bauhöhe von Gebäuden und baulichen Anlagen ist im Vergleich zu den 

bisher gültigen Bestimmungen nicht verändert worden, allerdings ist der Absatz 3 neu in die 

gegenständliche Verordnung aufgenommen worden, um Unklarheiten bei der Berechnung der 

Bauhöhe zu vermeiden. 

 

Zu § 7: Baulinien 

Die Baulinien, die bisher an den bestehenden Verbrauchermarkt angepasst gewesen sind, sind 

im nordwestlichen und nordöstlichen Planungsraum etwas ausgeweitet worden, um etwaige Zu- 

und Umbauten in Zukunft zu ermöglichen. Durch diese geringfügige Ausweitung der Baulinien 

wird das Ortsbild nicht negativ beeinflusst. 
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Im Vergleich zu den bisher gültigen Bestimmungen sind die Absätze 1 und 3 neu in die 

gegenständliche Verordnung aufgenommen worden, um Unklarheiten zu vermeiden und 

untergeordnete Baulichkeiten auch außerhalb der Baulinien zu ermöglichen. 

 

Zu § 8: Verlauf und Ausmaß der Verkehrsflächen 

Im Vergleich zu den bisher gültigen Bestimmungen ist die Anzahl der Stellplätze nicht 

zahlenmäßig genau vorgegeben, sondern sie richtet sich nach der Größe der Verkaufsfläche des 

Verbrauchermarktes sowie der Nutzfläche von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Weiters ist der 

Absatz 5 neu in die gegenständliche Verordnung aufgenommen worden, um eine zeitgemäße 

Gestaltung der Stellplätze zu sichern. 

 

Zu § 9: Dachform, Dachfarbe und Fassadengestaltung 

Dachform, Dachfarbe und Fassadengestaltung sind prägende Bestandteile eines Bauwerkes, sie 

sind bestimmend für die Wirkung des Gebäudes für sich und in Kombination mit den 

umgebenden Gebäuden mitentscheidend für das Ortsbild.  

Deshalb ist Absatz 2 neu in die gegenständliche Verordnung aufgenommen worden, nachdem 

die bisher gültigen Bestimmungen nur die Dachform geregelt haben. 

 

Zu § 10: Grünanlagen 

Die bisher gültigen Bestimmungen hinsichtlich der Grünanlagen sind in den Absätzen 3 und 4 

präzisiert worden, um eine Beschattung der PKW-Stellplätze sowie eine Eingrünung des 

Planungsraumes zu sichern. 

 

Zu § 11: Art der Nutzung und Höchstausmaß der zulässigen wirtschaftlich 

zusammenhängenden Verkaufsfläche 

Die detaillierte Nutzungsfestlegung ist notwendig, um Nutzungskonflikte innerhalb des 

Planungsraumes vermeiden.  

Die Festlegung der zulässigen wirtschaftlich zusammenhängenden Verkaufsfläche ist aufgrund 

der Übergangsbestimmungen des K-ROG 2021 erfolgt. Im Artikel V, Absatz 11 des LGBl. Nr. 

59/2021 ist festgelegt, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig 

errichtete oder bewilligte Einkaufszentren im Sinne des § 8, Absätze 8 und 9 des K-GPlG 1995, 

die nicht in einem festgelegten Orts- und Stadtkern gelegen sind, als rechtmäßig errichtete und 

bewilligte Einkaufszentren im Sinne des K-ROG 2021 gelten. Die Änderung sowie die gänzliche 

oder teilweise Wiedererrichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen für diese 

Einkaufszentren sind zulässig, wenn hierdurch keine Änderung der bewilligten Kategorie dieser 

Einkaufszentren eintritt und die baubehördlich genehmigte Verkaufsfläche nur bis zu 10 Prozent 

vergrößert wird. 

Im konkreten Fall ist eine Erweiterung des bestehenden Verbrauchermarktes, in dem Güter 

mehrerer Warengruppen einschließlich Lebensmittel angeboten werden, möglich, wobei die 

bisher baubehördlich genehmigte Verkaufsfläche von 679,64 m² um nicht ganz 10 Prozent auf 

747 m² vergrößert werden darf.  

 

Sofern der Planungsraum einmal von der Marktgemeinde als Teil des noch gemäß § 31 des K-

ROG 2021 festzulegenden Ortskernes für den Gemeindehauptort Feistritz an der Drau 

ausgewiesen wird, entfällt die Festlegung des Höchstausmaßes der zulässigen wirtschaftlich 

zusammenhängenden Verkaufsfläche, weil es in Ortskernen aufgrund der Bestimmungen des K-

ROG 2021 keine diesbezüglichen Beschränkungen gibt.  

 

 

Zum 4. Abschnitt (Schlussbestimmungen) 

 

Zu § 12: Inkrafttreten 

Im § 12 wird das Inkrafttreten der gegenständlichen Verordnung erläutert. 
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Zeichnerische Darstellung 
 

Plan 1 - Umwidmungspunkt (M 1 : 1.000) 

 

Plan 2 - Teilbebauungsplan (M 1 : 500) 

 

 

8. Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit der KNG-Kärnten 

Netz GmbH und der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-

Aktiengesellschaft betreffend einer Kompakttrafostation mit  
20 KV-Kabeleinbindung auf den Parzellen 1137/8 und 1137/9 der 

KG 75201 Feistritz an der Drau beim Gemeinschaftshaus 
Feistritz/Drau 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Die bestehende Trafostation auf Parzelle 1137/8 der KG 75201 Feistritz/Drau muss auf Grund 

des Alters sowie der Anschlussleistung der Billa Aktiengesellschaft als Teil der REWE Group, 2355 

Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd Straße 3, Objekt 16, erneuert werden.  

 

Der neue Trafo soll im Nahbereich Richtung Nord-Westen im Abstand von ca. 1 Meter des 

bestehenden Trafos neuerrichtet werden, um die Umschaltzeiten zu reduzieren und den Aufwand 

entsprechend zu minimieren. Nach Umschaltung wird die bestehende Trafostation abgebrochen 

und dieser Bereich wird wieder begrünt.  

 

Entsprechend soll ein neuer Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen werden. Für die Parzelle 

1137/8 wird die Dienstbarkeit für die Trafostation sowie einen 2 Meter umliegenden 

Arbeitsstreifen eingeräumt. Auf der Parzelle 1137/9 soll ein entsprechendes Geh- und Fahrrecht 

eingeräumt werden.   

 

Für die Einräumung der Dienstbarkeit wurde eine entsprechende Abgeltung in der Höhe von 

EUR 5.390,00 vereinbart. Die bestehende Dienstbarkeit soll entsprechend adaptiert bzw. 

gelöscht werden.  

 
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

den entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag mit der KNG-Kärnten Netz GmbH und der KELAG-

Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft betreffend einer Kompakttrafostation mit 20 KV-

Kabeleinbindung auf den Parzellen 1137/8 und 1137/9 der  

KG 75201 Feistritz an der Drau beim Gemeinschaftshaus Feistritz/Drau abzuschließen, um die 

Kompakttrafostationen auf der Parzelle 1137/8 zu erneuern, auf der Parzelle 1137/9 ein 

entsprechendes Geh- und Fahrrecht einzuräumen, sowie EUR 5.390,00 für diese Dienstbarkeit 

festzulegen.  

 

 

9. Auflassung der öffentlichen Parzelle 727 der KG 75212 Rubland 

im Ausmaß von 1.701 m2 aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Die Parzelle 727 der KG 75212 Rubland wurde hauptsächlich für Forstarbeiten durch die Gräfl. 

Foscari Widmann Rezzonico’sche Forstdirektion, 9711 Paternion, Schlossstraße 1, verwendet und 

ist auf Grund der neuerrichteten Forststraße auf Parzelle 652 seit Jahren nicht mehr in 

Verwendung und vor Ort auch nicht mehr ersichtlich. Die Marktgemeinde Paternion hat 

grundsätzlich keinen Gebrauch an der gegenständlichen Parzelle.  
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Folgende Veränderungen sind beabsichtigt: 

 

Die öffentliche Parzelle 727, im Ausmaß von 1701 m², dem Eigentümer der Einlagezahl 6 - Gräfl. 

Foscari Widmann Rezzonico’sche Forstdirektion zuzuschlagen und damit aus dem Öffentlichen 

Gut der Marktgemeinde Paternion zu entlassen und den Gemeingebrauch aufzuheben. 

 

Der einzige Anrainer, Herr Hans Rudolf Saueregger, 9710 Rubland, Rubland 4, wurde vorab 

informiert und hat auch die Kundmachung entsprechend erhalten und keinen Einwand 

abgegeben.  

 

Alle Parzellen befinden sich in der KG 75212 Rubland.  

 

 
 
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

die öffentliche Parzelle 727, im Ausmaß von 1.701 m2, dem Eigentümer der Einlagezahl 6 

zuzuschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion zu entlassen 

und den Gemeingebrauch aufzuheben. Alle Parzellen befinden sich in der KG 75212 Rubland.  

 

 

10. Kostenfestlegung für die Auflassung der öffentlichen Parzelle 727 
der KG 75212 Rubland im Ausmaß von 1.701 m2 aus dem 

öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 
Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

Die Parzelle 727 der KG 75212 Rubland wurde hauptsächlich für Forstarbeiten durch die Gräfl. 

Foscari Widmann Rezzonico’sche Forstdirektion, 9711 Paternion, Schlossstraße 1, verwendet und 

ist auf Grund der neuerrichteten Forststraße auf Parzelle 652 seit Jahren nicht mehr in 

Verwendung und auch vor Ort nicht mehr ersichtlich. Die Marktgemeinde Paternion hat 

grundsätzlich keinen Gebrauch daran.  
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Folgende Veränderungen sind beabsichtigt: 

 

Die öffentliche Parzelle 727, im Ausmaß von 1701 m², dem Eigentümer der Einlagezahl 6 

zuzuschlagen und damit aus dem Öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion zu entlassen und 

der Gemeingebrauch wird aufgehoben. Alle Parzellen befinden sich in der KG 75212 Rubland. 

 

Der einzige Anrainer, Herr Hans Rudolf Saueregger, 9710 Rubland, Rubland 4, wurde vorab 

informiert und hat auch die Kundmachung entsprechend erhalten und keinen Einwand 

abgegeben.  

 

Die Marktgemeinde Paternion hat mit der Gräfl. Foscari Widmann Rezzonico’sche Forstdirektion 

aufgrund der nicht vermessenen Grundstücksgrenzen einen Pauschalbetrag von EUR 2.000,00 

vereinbart. Dies sollte auch eine leichtere Abwicklung ermöglichen.  

 

 
 

 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

die öffentliche Parzelle 727, im Ausmaß von 1.701 m2, dem Eigentümer der Einlagezahl 6 

zuzuschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion zu entlassen 

und den Gemeingebrauch wird aufgehoben.  Alle Parzellen befinden sich in der KG 75212 

Rubland. Der Verkaufserlös beläuft sich auf EUR 2.000,00.  

 

 

11. Abtretung von Teilflächen der Parzelle 714/1 der KG 75212 

Rubland im Ausmaß von 331 m2 aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Die Familie Johannes Bräuer und Sylvia Mödritsch, wohnhaft in 9710 Rubland, Rubland 43, hat 

sich mit dem Anliegen an die Marktgemeinde Paternion gewandt, Teile der öffentlichen Parzelle 

714/1 übernehmen zu wollen.   

 

Folgende Veränderungen sind beabsichtigt: 
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Trennstück 1 der öffentlichen Parzelle 714/1, im Ausmaß von 331 m2, wird den Eigentümern der 

Parzelle 593/3 zugeschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

entlassen und der Gemeingebrauch wird aufgehoben. 

 

Der Kaufpreis beträgt EUR 1,50 pro m², wodurch sich ein Gesamtverkaufserlös von EUR 496,50 

ergibt. Die Vermessungskosten des Dipl.-Ing. Ronald Humitsch, 9800 Spittal, Rizzistraße 1a, 

werden von der Familie Bräuer und Mödritsch selbst getragen und betragen ca. EUR 1.000,00. 

Ebenso übernehmen sie alle weiteren anfallenden Kosten, wie etwa Eintragungsgebühren im 

Grundbuch sowie Planbescheinigungen. 

 

Alle Parzellen befinden sich in der KG 75212 Rubland.  

 

 
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

laut Plan GZ 5389/25 des Herrn DI Ronald Humitsch, 9800 Spittal an der Drau, Rizzistraße 1a, 

das Trennstück 1 der öffentlichen Parzelle 714/1, im Ausmaß von 331 m2, den Eigentümern der 

Parzelle 593/3 zuzuschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

zu entlassen und den Gemeingebrauch aufzuheben. Der Kaufpreis beträgt EUR 1,50 pro m², 

wodurch sich ein Gesamtverkaufserlös von EUR 496,50 ergibt. Alle Parzellen befinden sich in 

der KG 75212 Rubland.  

 

 

12. Aufkündigung der Nutzungsvereinbarung vom 02.07.1986 

betreffend Parzelle 1700/7 der KG 75209 Nikelsdorf 
Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.1986 wurde mit dem unmittelbar an die öffentliche 

Parzelle 1700/7 der KG 75209 Nikelsdorf angrenzenden Nachbarn ein Pachtvertrag zum Zweck 

der Bewirtschaftung als Brennholzlagerplatz abgeschlossen. 
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Nach dem Tod des Pächters wurde die Parzelle weiterhin durch die Nachkommen gemäß dem 

Pachtvertrag genutzt, da die Marktgemeinde Paternion bisher keinen Eigenbedarf an der Parzelle 

hatte. 

 

Im Zuge der Sanierung der Landesstraße L42 Paternioner Straße und der damit verbundenen 

Errichtung des Gehweges entlang der Landesstraße wurden Flächen der Familie Walter und Heidi 

Keuschnig, 9711 Nikelsdorf, Alte Straße 22 in Anspruch genommen bzw. sind diese Flächen mit 

geeigneten Ersatzflächen aus dem öffentlichen Gut abzutauschen. 

Aus diesem Grund muss der Pachtvertrag für die Parzelle 1700/7 der KG Nikelsdorf aufgelöst 

werden, um die passenden Tauschflächen anbieten zu können. 

 

Im § 4 des gegenständlichen Pachtvertrages ist festgehalten, dass das Pachtverhältnis einseitig 

bei Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist von der Marktgemeinde Paternion dann 

aufgelöst werden kann, wenn öffentliche oder gemeindliche Interessen dies erfordern. 

 

Dieser Fall ist nun eingetreten und daher ist die Auflösung des Pachtvertrages notwendig. 

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

den Pachtvertrag betreffend die Parzelle 1700/7 der KG 75209 Nikelsdorf mit 28.02.2026 zu 

kündigen. 

 

 

13. Abtretung von Teilflächen der Parzelle 1700/7 der KG 75209 

Nikelsdorf im Ausmaß von 65 m2 aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Im Zuge der Errichtung des Gehweges entlang der Landesstraße L42 Paternioner Straße in 

Nikelsdorf wurden Flächen der Familie Walter und Heidi Keuschnig, 9711 Nikelsdorf, Alte 

Straße 22, in Anspruch genommen und werden nun mit dieser Teilfläche der Parzelle 1700/7 KG 

Nikelsdorf flächengleich abgetauscht.  

Die Familie Keuschnig hat sich mit dem Tausch dieser Flächen einverstanden erklärt. Das auf 

diesem Grundstück befindliche Wasserbassin ist laut Wassermeister Friedrich Gailberger für die 

Brandbekämpfung nicht mehr erforderlich, da im Umkreis entsprechende Hydranten vorhanden 

sind und wird dieses somit in das Eigentum von Familie Keuschnig übernommen.  

 

Folgende Veränderungen sind beabsichtigt: 

 

Trennstück 1 der öffentlichen Parzelle 1700/7, im Ausmaß von 65 m2, wird den Eigentümern der 

Parzelle 334 zugeschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

entlassen und der Gemeingebrauch wird aufgehoben. 

 

Die Vermessungskosten des Dipl.-Ing. Ronald Humitsch, 9800 Spittal, Rizzistraße 1a, werden 

von der Marktgemeinde Paternion übernommen und betragen ca. EUR 1.000,00. 

Ebenso übernimmt die Marktgemeinde Paternion alle weiteren anfallenden Kosten, wie etwa 

Eintragungsgebühren im Grundbuch sowie Planbescheinigungen.  

 

Alle Parzellen befinden sich in der KG 75209 Nikelsdorf.   
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Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

laut Plan GZ 5390/25 des Herrn DI Ronald Humitsch, 9800 Spittal an der Drau, Rizzistraße 1a, 

das Trennstück 1 der öffentlichen Parzelle 1700/7, im Ausmaß von 65 m2, den Eigentümern der 

Parzelle 334 zuzuschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion zu 

entlassen und den Gemeingebrauch aufzuheben. Sämtliche Kosten hierfür übernimmt die 

Marktgemeinde Paternion.  

 

Alle Parzellen befinden sich in der KG 75209 Nikelsdorf.  
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14. Übernahme von Teilflächen der Parzelle 347/1 und 347/4 der  

KG 75209 Nikelsdorf im Ausmaß von 45 m2 und 20 m2 in das 
öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Im Zuge der Errichtung des Gehweges entlang der Landesstraße L42 Paternioner Straße in 

Nikelsdorf wurden diese Flächen der Familie Keuschnig in Anspruch genommen und werden nun 

mit der Parzelle 1700/7 der KG 75209 Nikelsdorf flächengleich abgetauscht.  

 

 

Folgende Veränderungen sind beabsichtigt: 

 

Trennstück 1 der Parzelle 347/4, im Ausmaß von 45 m2, der öffentlichen Parzelle 1697/1 

zuzuschlagen und in das Öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion zu übernehmen und dem 

Gemeingebrauch zu widmen. 

 

Trennstück 2 der Parzelle 347/1, im Ausmaß von 20 m2, der öffentlichen Parzelle 1697/1 

zuzuschlagen und in das Öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion zu übernehmen und dem 

Gemeingebrauch zu widmen. 

 

Alle Parzellen befinden sich in der KG 75209 Nikelsdorf.   

 

 

 
 
Die Vermessungskosten des Dipl.-Ing. Ronald Humitsch, 9800 Spittal, Rizzistraße 1a, werden 

von der Marktgemeinde Paternion übernommen und betragen ca. EUR 1.000,00. 

Ebenso übernimmt die Marktgemeinde Paternion alle weiteren anfallenden Kosten, wie etwa 

Eintragungsgebühren im Grundbuch sowie Planbescheinigungen.  
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Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat, bei Abwesenheit von GR in 

Christina Graf-Steiner, BEd, 

e i n s t i m m i g , 
 

laut Plan GZ 3756/17 des Herrn DI Ronald Humitsch, 9800 Spittal an der Drau, Rizzistraße 1a, 

das Trennstück 1 der Parzelle 347/4, im Ausmaß von 45 m2, der öffentlichen Parzelle 1697/1 

zuzuschlagen und in das Öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion zu übernehmen und dem 

Gemeingebrauch zu widmen sowie das Trennstück 2 der Parzelle 347/1, im Ausmaß von 20 m2, 

der öffentlichen Parzelle 1697/1 zuzuschlagen und in das Öffentliche Gut der Marktgemeinde 

Paternion zu übernehmen und dem Gemeingebrauch zu widmen. Sämtliche Kosten hierfür 

übernimmt die Marktgemeinde Paternion.  

 

Alle Parzellen befinden sich in der KG 75209 Nikelsdorf.  

 

 

15. Abtretung von Teilflächen der Parzelle 1340 der KG 75205 

Kamering im Ausmaß von 95 m2 aus dem öffentlichen Gut der 

Marktgemeinde Paternion 
Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

Familie Lukas Spiegl und Julia Haim, wohnhaft in 9711 Aifersdorf, Draustraße 8, hat sich mit 

dem Anliegen an die Marktgemeinde Paternion gewandt, Teile der öffentlichen Parzelle 1340 

übernehmen zu wollen.  

 

Folgende Veränderungen sind beabsichtigt: 

 

Trennstück 1 der öffentlichen Parzelle 1340, im Ausmaß von 95 m2, wird den Eigentümern der 

Parzelle .50 zugeschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Paternion 

entlassen und der Gemeingebrauch wird aufgehoben. 

 

Der Kaufpreis beträgt EUR 1,50 pro m², wodurch sich ein Gesamtverkaufserlös von EUR 142,50 

ergibt. Die Vermessungskosten des Dipl.-Ing. Ronald Humitsch, 9800 Spittal, Rizzistraße 1a, 

werden von der Familie Spiegl und Haim selbst getragen und betragen ca. EUR 1.000,00. 

Ebenso übernehmen sie alle weiteren anfallenden Kosten, wie etwa Eintragungsgebühren im 

Grundbuch sowie Planbescheinigungen. 

 

Alle Parzellen befinden sich in der KG 75205 Kamering.  

 

Die Anrainer, Familie Goran und Stojanka Miljatovic, 9711 Aifersdorf, Draustraße 9 sowie 

Herr Martin Kleindienst, 9711 Aifersdorf, Draustraße 7/2, wurden vorab informiert. Diese haben 

die entsprechende Kundmachung erhalten und keinen Einwand abgegeben. 

 
Die Familie Lukas Spiegl und Julia Haim wurde darüber informiert, dass auch die Wasserleitung 

in diesem Bereich sowie auf der Parzelle .50 der KG 75205 Kamering verläuft und es konnte 

daher ein entsprechender Dienstbarkeitsvertrag vereinbart werden.  

 

Herr Ing. Bernd Klammer, Geschäftsführer des Wasserverbandes Unteres Drautal wurde auch 

informiert und wird separat eine entsprechende Vereinbarung abschließen. 
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Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

laut Plan GZ 5384/25 des Herrn DI Ronald Humitsch, 9800 Spittal an der Drau, Rizzistraße 1a,  

a) das Trennstück 1 der öffentlichen Parzelle 1340, im Ausmaß von 95 m2, den Eigentümern 

der Parzelle .50 zuzuschlagen und damit aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde 

Paternion zu entlassen und den Gemeingebrauch aufzuheben. Der Kaufpreis beträgt  

EUR 1,50 pro m², wodurch sich ein Gesamtverkaufserlös von EUR 142,50 ergibt. Alle 

Parzellen befinden sich in der KG 75205 Kamering.  

b) Des Weiteren soll folgender Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen werden: 
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DIENSTBARKEITSVERTRAG 
 

 

abgeschlossen zwischen Herrn Lukas Spiegl und Frau Julia Haim, 9711 Aifersdorf, Draustraße 8 

als Dienstbarkeitsgeber einerseits und der Marktgemeinde Paternion, 9711 Paternion, 

Hauptstraße 83, vertreten durch den Bürgermeister Manuel Müller, als Dienstbarkeitsnehmerin 

andererseits, wie folgt: 

 

§1 

Herr Lukas Spiegl und Frau Julia Haim sind Eigentümer der Parzelle .50, KG 75205 (Kamering). 

Die Parzelle .50 befindet sich im Versorgungsbereich des Wasserwerkes der Marktgemeinde 

Paternion. 

 

§2 

1) Herr Lukas Spiegl und Frau Julia Haim, 9711 Aifersdorf, Draustraße 8 räumen für sich und 

ihre Rechtsnachfolger im Eigentum des Grundstückes .50, KG 75205 (Kamering), der 

Marktgemeinde Paternion als Wasserversorgerin die Dienstbarkeit zur dauernden 

Erhaltung einer bestehenden Wasserversorgungsleitung PVC DA 110 PN 10 auf dem 

Grundstück .50, KG 75205 (Kamering), ein. 

 

2) Diese Bestandsleitung ist in der Dimension PVC DA 110 PN 10 verlegt. Die Breite der 

Leitungstrasse beträgt drei Meter. Die Leitungsachse ist im Lageplan 

„VERSORGUNGSLEITUNG Bereich SPIEGL“ dargestellt, welcher einen integrierenden 

Bestandteil dieses Vertrages bildet. 

 

3) Eine Überbauung der Wasserleitungstrasse ist nicht zulässig. Zulässig ist daher z.B. die 

Ausführung als Kies-, Makadam- oder einfacher Asphaltbelag, nicht zulässig sind z.B. 

Verlegungen in Beton. 

 

4) Den Mitarbeitern der Marktgemeinde Paternion ist zum Zweck der Kontrolle, Wartung und 

Instandsetzung der Wasserleitung und deren Anlagenteilen jederzeit Zutritt zur Trasse zu 

gewähren. 

 

5) Die Marktgemeinde Paternion erklärt die Annahme dieser Dienstbarkeit. 

 

§3 

Die Einräumung dieser Dienstbarkeit erfolgt unentgeltlich.  

 

§4 

Auf Grund dieses Vertrages bewilligen und beantragen die Vertragspartner, dass im Grundbuch 

bei der Liegenschaft EZ 236, KG 75205 (Kamering) – Eigentümer Herr Lukas Spiegl und Frau 

Julia Haim - die Dienstbarkeit der Duldung, der Errichtung und dauernden Erhaltung einer 

Wasserversorgungsleitung auf dem Grundstück -.50, KG 75205 (Kamering) gemäß §2 dieses 

Vertrages, für die Marktgemeinde Paternion einverleibt werden kann. 

 

§5 

Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages 

verbundenen Kosten, Steuern und Gebühren, mit Ausnahme der Kosten für die Beglaubigung 

der Unterschrift und einer allfälligen rechtsfreundlichen Beratung und Vertretung von Herrn 

Lukas Spiegl und Frau Julia Haim trägt die Marktgemeinde Paternion. 

 

 

Die Urschrift dieses Vertrages verbleibt bei der Marktgemeinde Paternion, während Herr Lukas 

Spiegl und Frau Julia Haim eine unbeglaubigte Kopie erhält. 

 

Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 18. Dezember 2025 
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16. Löschung von Dienstbarkeiten – Moosweg  

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

In der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2013 wurde die Übernahme der Wegparzelle 

1405/6, KG 75209 Nikelsdorf, in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion beschlossen. 

Die Übernahme ins öffentliche Gut wurde bislang nicht durchgeführt. Am 11. März 2025 wurde 

der Antrag auf Übernahme in das öffentliche Gut beim Vermessungsamt Villach eingebracht.  

 

Im Grundbuch ist im Lastenblatt der EZ 84, KG 75209 Nikelsdorf, unter C-LNR 2a für die Parzelle 

1405/6, welche in das öffentliche Gut übertragen werden soll, die Dienstbarkeit „Gehen Fahren 

über Gst 1422“ einverleibt.   

 

 
 

 

 
 

 

Im beiliegenden Plan ist das ins öffentliche Gut zu übernehmende Grundstück in gelb und das 

dienende Grundstück in rot eingezeichnet. Da die Dienstbarkeit für den Gebrauch des ins 

öffentliche Gut zu übernehmenden Grundstücks nicht notwendig ist, soll eine entsprechende 

Freilassung veranlasst werden.  

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

eine entsprechende Freilassungserklärung zur Übernahme der Parzelle 1405/6, KG 75209 

Nikelsdorf, in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Paternion ohne Mitübertragung der 

Dienstbarkeit „Gehen Fahren über Gst 1422“ abzugeben.  
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17. Badegebühren – Preisanpassung ab 01.01.2026 

Berichterstatter: Vizebürgermeister Diethard Nagelschmied 
 

Die derzeit gültigen Badegebühren für das Gemeindeschwimmbad Paternion wurden letztmalig 

in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2024, wie folgt festgelegt: 
 

 Gemeinde-

bewohnerIn 

Auswärtige 

Person 

Tageskarte:  

EUR   5,50 

EUR   3,00 

 

Erwachsene EUR   5,50 

Kinder* 

 

EUR   3,00 

Nachmittagskarte: (gilt ab 12.30 Uhr)   

Erwachsene EUR   3,50 EUR   3,50 

Kinder* 

 

EUR   2,50 EUR   2,50 

Schulklassen (geschlossene Gruppe mit Aufsichtsperson) 

und Tagesmütter (mindestens 3 Betreuungskinder*) 

Eintritt pro Person und nur bis 13.00 Uhr 

 

 

EUR   2,00 

 

EUR   2,00 

Bundesheer, pro Person: (geschlossene Gruppe 

mit Aufsichtsperson - Eintritt nur bis 13.00 Uhr) 

 

 

EUR   3,50 

 

EUR   3,50 

Saisonkarten:   

Erwachsene EUR  70,00 EUR  90,00 

Kinder* bis 15 Jahre EUR  35,00 EUR  55,00 

Jugendliche, Lehrlinge und Schüler von 15 bis 18 Jahren EUR  40,00 EUR  60,00 

Schwimmvereinsmitglieder bis 16 Jahre EUR  30,00  

   

Familiensaisonkarten:   

1 Erwachsener, 1 Kind* bis 15 Jahre EUR  85,00 EUR 105,00 

1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder* bis 15 Jahre EUR  95,00 EUR 115,00 

2 Erwachsene, 1 Kind* bis 15 Jahre EUR 100,00 EUR 120,00 

2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder* bis 15 Jahre EUR 110,00 EUR 130,00 

   
 

Bei Benützung von Nebeneinrichtungen zusätzlich:  

Kabine pro Tag EUR   3,00 

Kabine pro Saison EUR  45,00 

Kastl pro Tag EUR   2,00 

Schlüsseleinsatz EUR   3,00 

Sonnenschirm pro Tag  EUR   3,00 

Sonnenliege pro Tag EUR   3,00 
 

 *der Kindertarif gilt für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren 
 Kinder unter 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt 
 

Inhaber eines Behindertenausweises erhalten eine 50%ige Ermäßigung auf die 

Eintrittspreise 

 

Die operativen sowie die investiven Einnahmen und Ausgaben im Schwimmbad der letzten drei 

Jahre gestalten sich wie folgt: 
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 2023 2024 2025 

Leistungserlöse PV-Anlage EUR         1.469,75 EUR            792,78  EUR         1.069,85 

Verpachtung (Gastbetrieb) EUR         7.585,81 EUR         6.633,30 EUR         8.012,51 

Vermietung(Sonnenliegen etc.) EUR         3.347,92 EUR         3.262,50 EUR         2.720,00 

Badegebühren EUR       43.662,52 EUR       51.564,62 EUR       51.297,13 

Sonstige Erträge --------------------- EUR         1.454,05 --------------------- 

BZ-Mittel EUR       20.000,00 --------------------- EUR       28.000,00 

Fördermittel EUR       21.797,00 --------------------- --------------------- 

Einnahmen EUR     97.863,00 EUR     63.707,25 EUR     91.099,49 

Ausgaben EUR   293.197,06 EUR   263.116,27 EUR   246.218,31 

Gesamtabgang EUR   195.334,06 EUR   199.409,02 EUR   155.118,82 

 

Auf Grund des hohen Abgangs wird eine Erhöhung vorgeschlagen. 
 

GRin Christina Graf-Steiner, BEd, hinterfragt, warum die Marktgemeinde Paternion nicht Mitglied 

der Kärnten Card ist. Laut Auskunft von Bürgermeister LAbg. Manuel Müller würde anhand der 

Abgaben von den Eintrittspreisen nicht viel für die Marktgemeinde Paternion übrig bleiben. Sprich 

bei einem Preis von EUR 6,00 würden nicht EUR 6,00 der Gemeinde bleiben sondern deutlich 

weniger. Ziel sei es, Anhand der Einnahmen in Richtung der Ausgaben zu kommen.  
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen von 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller, Vbgm. Diethard Nagelschmied, Vbgm.in Mag.a Claudia Didl, 

GVin Cornelia Pesentheiner, GV Anton Gasser, GV Alfred Urban, GR Markus Petritsch, GR Ing. 

Günther Possegger, GRin Bettina Egarter, GRin Petra Amentisch, GR Günther Strauss, GR Mag. 

Günther Mitterer, GR Richard Reiner, GR Peter Lassnig, GR Maximilian Hebenstreit, GR Kamillus 

Steiner, GRin Heidi Pautsch, GR Gerold Unterrieder, GR Werner Jersche, GR Stefan Schweiger, 

GRin Melitta Nackler 

 

gegen die Stimmen von 
 

GR Ing. Stefan Staber und GRin Christina Graf-Steiner, BEd, somit mit 

 

21 gegen 2 Stimmen, 
 

nachstehende Gebühren für das Gemeindeschwimmbad Paternion ab 01.01.2026 festzulegen. 

 

 Gemeinde-

bewohnerIn 

Auswärtige 

Person 

Tageskarte:  

EUR   6,00 

EUR   3,50 

 

Erwachsene EUR   6,00 

Kinder* 

 

EUR   3,50 

Nachmittagskarte: (gilt ab 12.30 Uhr)   

Erwachsene EUR   4,00 EUR   4,00 

Kinder* 

 

EUR   3,00 EUR   3,00 

Schulklassen (geschlossene Gruppe mit Aufsichtsperson) 

und Tagesmütter (mindestens 3 Betreuungskinder*) 

Eintritt pro Person und nur bis 13.00 Uhr 

 

 

EUR   2,50 

 

EUR   2,50 

Bundesheer, pro Person: (geschlossene Gruppe 

mit Aufsichtsperson - Eintritt nur bis 13.00 Uhr) 

 

 

EUR   4,00 

 

EUR   4,00 
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Saisonkarten:   

Erwachsene EUR  80,00 EUR 100,00 

Kinder* bis 15 Jahre EUR  45,00 EUR  65,00 

Jugendliche, Lehrlinge und Schüler von 15 bis 18 Jahren EUR  50,00 EUR  70,00 

Schwimmvereinsmitglieder bis 16 Jahre EUR  40,00  

   

Familiensaisonkarten:   

1 Erwachsener, 1 Kind* bis 15 Jahre EUR  95,00 EUR 115,00 

1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder* bis 15 Jahre EUR 105,00 EUR 125,00 

2 Erwachsene, 1 Kind* bis 15 Jahre EUR 110,00 EUR 130,00 

2 Erwachsene, 2 und mehr Kinder* bis 15 Jahre EUR 120,00 EUR 140,00 

   

Bei Benützung von Nebeneinrichtungen zusätzlich:  

Kabine pro Tag EUR   3,00 

Kabine pro Saison EUR  50,00 

Kastl pro Tag EUR   2,00 

Schlüsseleinsatz EUR   3,00 

Sonnenschirm pro Tag  EUR   3,00 

Sonnenliege pro Tag EUR   3,00 
 

 *der Kindertarif gilt für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren 
 Kinder unter 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt 
 

Inhaber eines Behindertenausweises erhalten eine 50%ige Ermäßigung auf die 

Eintrittspreise 

 

 

18. Strauchschnittabholung – Erhöhung des Kostenbeitrages  

ab 01.01.2026 

Berichterstatterin: Vizebürgermeisterin Maga Claudia Didl 
 

Die Strauchschnittabholung in der Marktgemeinde Paternion, bei der die Bürgerinnen und Bürger 

zweimal jährlich die Möglichkeit haben, Strauchschnittabfälle abholen zu lassen, erfreut sich 

ungebrochener Beliebtheit. 

 

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.12.2024 wird derzeit wird ein Betrag von 

EUR 20,00 für eine Menge von bis zu 5 m3, für jeden weiteren m3 werden EUR 5,00 pro Abholung 

eingehoben. 

 

Dem durchschnittlichen Aufwand der letzten vier Jahre für die Gemeinde in Höhe von 

EUR 19.996,00 stehen durchschnittliche Einnahmen von EUR 5.760,00 gegenüber. 

 

Es soll eine Erhöhung des Kostenbeitrages erfolgen. 

 

Vorgeschlagen wird ein Kostenbeitrag von EUR 25,00 bis zu einer Menge von 5 m3 und EUR 20,00 

für jede weitere angefangene 5 m3. 

 

Vbgm.in Mag.a Claudia Didl berichtet, dass eine Ausschreibung unter den als Bestbieter 

befähigten Transportunternehmen stattgefunden hat und als Bestbieter ist die Firma Staber 

Heimo mit einem Preis von EUR 117,60 EUR/Stunde, LKW mit Container, hervorgegangen. 

Die Firma Seppele würde für 2026 einen Preis von EUR 154,80 verrechnen. Durch die 

Neuausschreibung und eine geringfügige Anpassung der Gebühren wird eine Verringerung der 

Differenz zwischen Aufwand und Ertrag erwartet. 

Als Vergleich werden die Preise der anderen Gemeinden aus dem Unteren Drautal genannt und 

nachstehend aufgelistet:  
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Abschließend wird noch erwähnt, dass die KEM Unteres Drautal, im nächsten Jahr die Aktion 

„Strauchschnittabholung und gratis Komposterde“ plant. Diese ist vorweg einmal mit der 

Marktgemeinde Weissenstein abgestimmt und soll auf die weiteren KEM-Gemeinden ausgeweitet 

werden. Dieser Punkt sollte im Zuge einer Ausschusssitzung im Umweltausschuss, natürlich in 

Absprache mit dem Ausschuss-Obmann, besprochen werden.  

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

den Kostenbeitrag für die Strauchschnittabholung ab 01.01.2026 wie folgt festzulegen: 

 

EUR 25,00 bis zu einer Menge von 5 m3 und 

EUR 20,00 für jede weitere angefangene 5 m3 

 

 

19. Installationstechnik Steiner Herwig e.U. – Einvernehmliche 

Auflösung des Mietvertrages im Gemeinschaftshaus 
Feistritz/Drau 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Die Marktgemeinde Paternion hat mit dem Unternehmen Installationstechnik Steiner Herwig e.U. 

seit 01.02.2003 ein Mietverhältnis über die Nutzung von Geschäftsflächen im Ausmaß von rund 

320 m2 im Gemeinschaftshaus Feistritz/Drau. 

 

Da Herr Steiner seine Pensionierung anstrebt, möchte er das Mietverhältnis auflösen. 

Gemäß § 2 des gegenständlichen Mietvertrages kann das Mietverhältnis von beiden 

Vertragsteilen unter Einhaltung einer 6monatigen Kündigungsfrist zum Ende eines jeden 

Quartals gekündigt werden. 

 

Mit Kündigungsschreiben vom 27.11.2025 ersucht Herr Herwig Steiner um einvernehmliche 

Auflösung des Mietvertrages mit 31.03.2026. 

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

das bestehende Mietverhältnis mit dem Unternehmen Installationstechnik Steiner Herwig e.U. 

antragsgemäß mit 31.03.2026 aufzulösen. 
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20. Dr.in Katrin Kroisenbacher-Warum – Bestellung zur 

stellvertretenden Totenbeschauerin 
Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 09.07.2015 wurde Dr. Roland Rauter zum Totenbeschauer 

bestellt. 

 

Nachfolgende Ärzte wurden zu Totenbeschauer-StellvertreterInnen bestellt: 

 

• Dr.in Gerhild Steiner  Villacher Straße 167, 9710 Feistritz/Drau 

• Dr. Christian Roll  Bahnhofstraße 65, 9710 Feistritz/Drau 

• Dr.in Heidrun Kronfuß Villacher Straße 390, 9710 Feistritz/Drau 

• Dr. Mischa Dorfer  Paternioner Straße 202, 9711 Nikelsdorf 

• Dr. Dietmar Dremel  Auenweg 3, 9800 Spittal/Drau 

• Dr. Bernhard Prilhofer Hermann-Findenegg-Weg 7, 9500 Villach 

• Dr. Horst Salamon  Ferndorf 23, 9702 Ferndorf 

• Dr. Harald Perz  Dorfplatz 1a, 9721 Weißenstein 

• Dr.in Corinna Werner  Bahnhofstraße 65, 9710 Feistritz/Drau 

 

Dr.in Katrin Kroisenbacher-Warum, Paternioner Straße 202, 9711 Paternion, praktiziert derzeit 

mit Dr. Mischa Dorfer gemeinsam. Sie bietet nun ebenfalls ihre Tätigkeit als Totenbeschauärztin 

an. 

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

mit Wirkung vom 19.12.2025 Frau Dr.in Katrin Kroisenbacher-Warum zur weiteren 

Totenbeschauer-Stellvertreterin gemäß § 6 des Kärntner Bestattungsgesetzes K-BStG – 

LGBl.Nr. 61/1971 idF LGBl.Nr. 105/2022, zu bestellen. 

 

 

21. Gemeindeeigene Wohnhäuser – Walter-von-der-Vogelweide-

Straße 185 und 204 in Feistritz/Drau und Dr.-Eysn-Weg 121 in 
Paternion; Erhöhung der Miete ab 01.01.2026 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Die Marktgemeinde Paternion ist Eigentümerin der Mehrparteien-Wohnhäuser in der Walter-von-

der-Vogelweide-Straße 185 und 204 in Feistritz/Drau sowie Dr.-Eysn-Weg 121 in Paternion. 

 

Für diese Wohnungen werden seit Jahren unterdurchschnittlich niedrige Mieten eingehoben und 

auch eine durchgeführte Mietpreiserhöhung mit 01.01.2025 bringt noch keine Anpassung an die 

marktüblichen Mieten im Gemeindegebiet. 

 

Diese drei Mehrparteien-Wohnhäuser befinden sich noch im Eigentum der Marktgemeinde 

Paternion, werden aber von der „meine Heimat“, gemeinnützige Bau-, Wohn- und 

Siedlungsgenossenschaft verwaltet.  

 

Der Mietpreis/m2 in den gegenständlichen Häusern bewegt sich zwischen EUR 4,64 ohne Heizung 

und Warmwasser bis EUR 7,55 inkl. Heizung und Warmwasser. 

Im Vergleich dazu belaufen sich die Mietpreise in der Hermann-Scheidenberger-Straße auf 

EUR 10,16 brutto bzw. in der Gustav-Pötsch-Straße in Feistritz/Drau auf EUR 9,69 brutto. 

 

Damit die „meine Heimat“, gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft die 

notwendigen Erhaltungsmaßnahmen für die Wohnhäuser durchführen kann, ist es unumgänglich 

eine moderate Mieterhöhung durchzuführen: 
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Vorgeschlagen wird eine Erhöhung von EUR 0,50/m2 ab 01.01.2026. 

 

Da die „meine Heimat“ die Gebühren und Betriebskosten mit 01.01.2026 erhöht hat, wird die 

Mieterhöhung abweichend von der Beschlussfassung im Gemeindevorstand erst mit 01.07.2026 

vorgeschlagen. 

 

 

Abweichend von der Beschlussfassung im Gemeindevorstand beschließt der Gemeinderat  

 

e i n s t i m m i g , 
 

die Mietpreise für die gemeindeeigenen Wohnhäuser in der Walter-von-der-Vogelweide-Straße 

185 und 204 in Feistritz/Drau sowie Dr.-Eysn-Weg 121 in Paternion ab 01.07.2026 um 

EUR 0,50/m2 zu erhöhen. 

 

 

22. Festlegung der Arbeits- und Gerätestunden für den Wirtschaftshof 
und die Wasserversorgungsanlagen für das Haushaltsjahr 2026 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Der Gemeinderat hat letztmalig in der Sitzung am 19.12.2024 gemäß dem Erlass der Kärntner 

Landesregierung vom 25.04.1993, Zahl: 3-Gem 575/1/1993, für den Bauhof und die 

Wasserversorgungsanlage die Arbeits- und Gerätestunden festgesetzt. 

 

Zu berücksichtigen sind die vorgegebenen Kalkulationsrichtlinien, die gestiegenen 

Lohnaufwendungen, die Veränderungen im Gehaltsschema und die tatsächlich registrierten 

Betriebskosten. 

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g, 
 

die Arbeits- und Gerätestunden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festzulegen, wobei sich 

gegenüber dem Jahr 2025 keine Veränderungen ergeben haben: 

 

 

1. ARBEITSSTUNDE – BAUHOF: 

 

Überprüfung lt. Aufwandsrechnung  EUR 50,00/Std. 

  2025 EUR  50,00/Std. 
 

2.  UNIMOG – Baujahr 2014:  EUR 45,50/Std.  

   EUR   4,00/km 

  2025 EUR  45,50/Std. 

   EUR   4,00/km 
 

3.  FIAT Strada – Baujahr 2012:   EUR 19,00/Std. 

   EUR   0,65/km 

  2025 EUR  19,00/Std. 

   EUR    0,65/km 
 

4.  IVECO – Baujahr 2017:   EUR 21,00/Std. 

   EUR   0,65/km 

  2025 EUR  21,00/Std. 

   EUR    0,65/km 
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5.  VW Polo - Baujahr 2011:   EUR 19,00/Std. 

   EUR   0,65/km 

  2025 EUR   19,00/Std. 

   EUR    0,65/ km 
 

6.  TRAKTOR John Deere – Baujahr 2007:  EUR 44,30/Std. 

   EUR   4,00/km 

  2025 EUR   44,30/Std. 

   EUR    4,00/km 
 

7.  VW Caddy – Baujahr 2015:  EUR 19,00/Std. 

   EUR   0,65/km 

  2025 EUR   19,00/Std. 

   EUR    0,65/km 
 

8.  VW Caddy – Baujahr 2018:  EUR 19,00/Std. 

   EUR   0,65/km 

  2025 EUR   19,00/Std. 

   EUR    0,65/km 
 

9.  VW-Transporter (T6) - Baujahr 2017:  EUR 19,00/Std. 

   EUR   0,65/km 

  2025 EUR   19,00/Std. 

   EUR    0,65/km 
 

10. HAKO CITYMASTER - Baujahr 2015:  EUR 37,00/Std. 

  2025 EUR  37,00/Std.  
 

11.  HAKO CITYMASTER - Baujahr 2019:  EUR 37,00/Std. 

  2025 EUR  37,00/Std. 
 

12. ICB-GRABENBAGGER – Baujahr 1994:  EUR 39,00/Std. 

  2025 EUR  39,00/Std. 
 

13.  STAPLER:  EUR 37,00/Std. 

  2025 EUR  37,00/Std. 
 

14. HOLZBEARBEITUNGSMASCHINE:  EUR 7,00/Std. 

  2025 EUR  7,00/Std. 
 

15. RASENMÄHER:  EUR 3,50/Std. 

  2025 EUR  3,50/Std. 
 

16. SCHNEEFRÄSE:   EUR 16,00/Std. 

  2025 EUR  16,00/Std. 
 

17. REINIGUNGSBESEN:  EUR 4,00/Std. 

  2025 EUR  4,00/Std. 
 

18. SANDSTREUAUTOMAT:  EUR 5,00/Std. 

  2025 EUR  5,00/Std. 
 

19. VIBROSTAMPFER (HUPFER):  EUR 3,50/Std. 

  2025 EUR  3,50/Std. 
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23. Feststellung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2026 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Gemäß den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetz 1992, 

LGBl.Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, hat der Gemeinderat 

den Stellenplan zu beschließen und es ist der Entwurf des Stellenplanes mindestens zwei Wochen 

vor der Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Landesregierung und dem Gemeinde-

Servicezentrum zur Begutachtung vorzulegen. 

 

Der vorliegende Entwurf des Stellenplanes 2025 ist bereits vom Amt der Kärntner 

Landesregierung, Abteilung 3, gemäß Schreiben vom 03.12.2025, Zahl: 03-VL111-VO-

126420/2025, genehmigt worden.  

 

Die Richtigkeit der Stellenzuordnungen nach dem K-GMG iVm der K-GMVZV wurde durch das 

Gemeinde-Servicezentrum mit 28.11.2025 bestätigt.  

 

Gegenüber dem Stellenplan 2025 ergeben sich folgende Änderungen: 

 

Die vorgesehene Planstelle für die Gemeindebücherei wurde, um Personalkosten einzusparen, 

gestrichen, da die Bücherei von einer Mitarbeiterin aus der Verwaltung während der regulären 

Dienstzeit mitbetreut wird. 

 

Lfd. Nr. 2: 

Diese Planstelle entfällt mit 01.05.2026, da ab diesem Zeitpunkt, durch den Pensionsantritt von 

AL Andrea Eberwein, keine Parallelbesetzung im Bereich der Amtsleitung mehr notwendig ist. 

 

Lfd. Nr. 34: 

Auf Wunsch des Mitarbeiters wird das Beschäftigungsausmaß von 50% auf 45% reduziert. 

 

 

Die übrigen Planstellen bleiben unverändert. 

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g , 
 

vorstehend genannte Änderungen im Stellenplan für das Jahr 2026 vorzunehmen und 

nachstehende Verordnung zu beschließen: 

 
 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Paternion vom 18. Dezember 2025, 

Zahl: 011/2025/St, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2026 beschlossen wird 

(Stellenplan 2026) 

 

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, 

zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner 

Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung 

des Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner 

Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des 

Gesetzes LGBl. Nr. 47/2025, wird verordnet: 
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§ 1 

Beschäftigungsobergrenze 

 

Für das Verwaltungsjahr 2026 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 

K- GBRPV 539 Punkte. 

 

§ 2 

Stellenplan 

 

1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2026 folgende 

Planstellen festgelegt: 

 

  Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach K-GMG BRP 

Lfd. Nr 
Beschäftigungs- 

ausmaß in % 

VWD- 

Gruppe 
DKl. GKl. Stellenwert Punkte 

1 100,00% B VII 19 69 69,00 

2 100,00% B VII 19 69 69,00 

3 100,00% C V 8 36 36,00 

4 100,00% C V 7 33 33,00 

5 100,00%   7 33 33,00 

6 52,50% P4 III 2 18  

7 100,00% B VII 12 48 23,52 

8 100,00% C V 8 36 36,00 

9 100,00% D IV 8 36 36,00 

10 100,00% B VII 12 48 48,00 

11 100,00% C V 8 36 36,00 

12 100,00% C V 7 33 33,00 

13 100,00% B VI 10 42 42,00 

14 100,00% C V 7 33 33,00 

15 100,00% P5 III 5 27  

16 23,00% P5 III 2 18  

17 100,00% C V 8 36 19,80 
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18 100,00% K - 10 42  

19 75,00%   8 36  

20 65,63% P4 III 4 24  

21 100,00% P2 IV 7 33 
 

22 76,25% P4 III 3 21 
 

23 50,00% P4 III 2 18 
 

24 50,00% P4 III 2 18 
 

25 50,00% P4 III 2 18 
 

26 50,00% P5 III 2 18 
 

27 87,50% P3 III 5 27 
 

28 100,00% P1 V 8 36 
 

29 100,00% P3 IV 7 33 
 

30 100,00% P3 IV 6 30 
 

31 100,00% P3 IV 6 30 
 

32 100,00% P3 IV 6 30 
 

33 100,00% 
  

3 21 
 

34 45,00% 
  

3 21 
 

35 100,00% 
  

7 33 
 

36 100,00%   7 33  

37 100,00% P1 V 9 39  

38 100,00% P3 IV 6 30  

39 100,00% P3 IV 7 33  

BRP-Summe 547,32 

 

2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird überschritten. 

 

§ 3 

Abweichungen im Verwaltungsjahr 2026 

 

1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erfolgen im Verwaltungsjahr 2026 folgende 

Abweichungen zu § 2 Abs.1: 
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Folgende Planstelle entfällt mit 01. Mai 2026: 

 
  Stellenplan nach 

K-GBG 
Stellenplan nach K-GMG BRP 

Lfd. Nr 
Beschäftigungs- 

ausmaß in % 
VWD- 

Gruppe 
DKl. GKl. Stellenwert Punkte 

2 100,00% B VII 19 69 69,00 

BRP-Summe 478,32 

 

2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten. 

 

§ 4 

Inkraftreten 

 

1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2026 in Kraft. 

 

2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 

19. Dezember 2024, Zahl: 011/2024/St, außer Kraft. 

 

 

24. Ausbau und Sanierung von Gemeindestraßen 2026 – Investitions- 
und Finanzierungsplan 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
 

Gemäß den Bestimmungen des § 15 Abs. 4 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG-  

LGBl.Nr. 80/2019 idgF., dürfen Investitionen nur in Auftrag gegeben oder in Angriff genommen 

werden, wenn die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen eingegangen sind oder deren 

rechtzeitiger Eingang rechtlich und tatsächlich sichergestellt ist sowie im Fall der 

Genehmigungspflicht des investiven Einzelvorhabens die erforderliche Genehmigung gemäß  

§ 104 Abs. 6 K-AGO vorliegt. 
Weiters ist gemäß § 16 Abs. 1 bis 3 K-GHG die Veranschlagung als Investition nur zulässig, wenn 

dafür die erforderlichen Mittelverwendungen durch zweckgebundene Mittelaufbringungen 

bedeckt sind und weiters die Erfordernisse des § 17 Ab. 1 bis 3 K-GHG, über die Erstellung von 

Investitions- und Finanzierungsplänen, erfüllt sind. 

 
Im Zuge des Jahresauftrages für die Straßenbau- und Straßensanierungsarbeiten, der in 

der 1. Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2025 für die Jahre 2025 und 2026 neu vergeben 

wurde, sind folgende Straßenprojekte geplant:  

1. Bei dem veranschlagten Betrag für Straßensanierungen in Höhe von EUR 194.800,00 

sind die Erneuerung der Rubländer Straße auf 1 Teilabschnitt enthalten. Anzumerken 

ist, dass dafür eine Förderung der Abteilung 10 in Höhe von EUR 48.000,00 (40 % von 

EUR 120.000,00) lukriert werden soll.  

2. Des Weiteren sollen Asphaltierungsarbeiten beim Grubenweg in Feistritz an der Drau in 

Höhe von EUR 110.000,00 vorgenommen werden.  

 

 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g 
 

die Umsetzung des Vorhabens „Ausbau und Sanierung von Gemeindestraßen 2026“ gemäß 

nachstehendem Investitions- und Finanzierungsplan zu beschließen: 
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I 

 

Gemeinde: Marktgemeinde Paternion 
 

 
Bezirk:                     

 

Villach-Land 

 
 

Investitions- und 
 Finanzierungsplan 
 Investives Einzelvorhaben: 

  
Ausbau u. Sanierung Gde.Straßen 2026 

 Vorgesehene Laufzeit: 

 2026  bis 2026 
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Investitions- und Finanzierungsplan 
 

Investitionsvorhaben:         Ausbau u. Sanierung 
Gemeindestraßen 2026 

  

vorgesehene Laufzeit:        2026   bis   2026 

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:               Einjähriges investives Einzelvorhaben 

  

GR-Beschluss:                                                      18.12.2025 

VRV-Ansatz:                                                         6120 

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-
GHG: 

                                                         1612000 

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme 
(Jahre) 

                                                         33 

  

Textliche Projektbeschreibung*:  

 

 

Erläuterungen zum Vorhaben: 

Im Zuge des Jahresauftrages für die Straßenbau- und Straßensanierungsarbeiten, der in der 1. 

Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2025 für die Jahre 2025 und 2026 neu vergeben wurde, sind 

folgende Straßenprojekte geplant:  

1. Bei dem veranschlagten Betrag für Straßensanierungen in Höhe von EUR 194.800,00 sind die 

Erneuerung der Rubländer Straße auf 1 Teilabschnitt enthalten. Anzumerken ist, dass dafür eine 

Förderung der Abteilung 10 in Höhe von EUR 48.000,00 (40 % von EUR 120.000,00) lukriert 

werden soll.  

2. Des Weiteren sollen Asphaltierungsarbeiten beim Grubenweg in Feistritz an der Drau in Höhe 

von EUR 110.000,00 vorgenommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht 
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A) Mittelverwendungen*  
 

 Gesamtbetrag   2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Gemeindestraßen – Erweiterungen (Erschließungen) 110.000,00 110.000,00      

Gemeindestraßen – Sanierungen  194.800,00 194.800,00      

Außenanlagen        

Anschlusskosten        

Sonstige Mittelverwendungen        

Planungsleistungen        

Gemeindebeitrag        

Fahrzeug        

…        

…        

Summe:       304.800,00      304.800,00    - - - - 

 

 
B) Mittelaufbringungen*  

 
 Gesamtbetrag    2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Vermögensveräußerungen        

Rücklagenentnahme Allgemeine Rücklage.        

Schuldaufnahmen (Darlehen)        

Bedarfszuweisungen (a.R.)        

Bedarfszuweisungsmittel (i.R.)        

Bundesmittel (KIG 2025) 256.800,00 256.800,00      

Landesmittel Abteilung 10   48.000,00     48.000,00      

Zuschuss der operativen Gebarung (aus Vorjahren)        

        

Summe: 304.800,00 304.800,00  - - - - 

 
 
 

C) Folgekostenberechnung ***  

Fixkosten p.a. 

 
 
 
 
 
 

Variable Kosten p.a. 

Betriebskosten 0  

durchschnittliche Instandhaltungen p.a.   

   

∑   

 
Summe Folgekosten p.a.: 0 

 

 
Folgeeinnahmen: 

Leistungserlöse  z.B. Mieteinnahmen 

Zuschüsse Bund   

Abschreibung Investitionszuschüsse (33 Jahre) 9.300,00  
   

…   

∑   

 

Kostendeckung p.a.: 0,00   
   

 
 

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung: 

 
Die neu errichteten Gemeindestraßen und die erforderlichen Straßensanierungen in Höhe von EUR 304.800,00 werden mit der vom Gesetz erforderlichen Nutzungsdauer von 33 Jahren abgeschrieben, daraus ergibt sich die jährliche Afa von EUR 
9.236,36 und die jährliche Passivierung der Investitionszuschüsse in Höhe von EUR 9.236,36. 

 
* in EUR gem. Finanzierungshaushalt 

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen 

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen; 

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG 

 

 

 

 

 

 

Investitions- und Finanzierungsplan 

 Betrag Anmerkungen 

Absetzung für Abnutzung (AfA) 9.300,00 Afa 33 Jahre 

Darlehensdienst Zinsen 0  

Versicherung 0  

   

∑   
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25. Verstärkung der liquiden Mittel für das Haushaltsjahr 2026  

Berichterstatter: Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

Gemäß § 37, Abs. 1 bis 4, des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG – 

LGBl.Nr. 80/2019 idgF., hat der Gemeinderat unter Bedachtnahme auf die finanzielle Lage der 

Gemeinde zu bestimmen, bis zu welcher Höhe der jeweilige Kontokorrentrahmen in Anspruch 

genommen werden darf. 

 

Das Gesamtausmaß der Inanspruchnahme des Kontokorrentrahmens darf 50 Prozent der 

Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung gemäß Anlage 2 

der VRV 2015 des zweitvorangegangenen Finanzjahres (2026: EUR 4.083.341,00) nicht 

übersteigen.  

 

Seitens der Finanzverwaltung wird zur Beratung und Beschlussfassung vorgeschlagen, dass im 

Jahr 2026 der Kontokorrentrahmen bis zu einem Gesamtausmaß von EUR 1.000.000,00 in 

Anspruch genommen werden darf. 

 

Kontokorrentrahmen dürfen jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn der Bedarf nicht 

aus Mitteln der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen bestimmten Zahlungsmittelreserven 

gedeckt werden kann. 

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat 

 

e i n s t i m m i g, 
 

im Haushaltsjahr 2026 bei Bedarf den Kontokorrentrahmen bis zu einem Gesamtausmaß von 

EUR 1.000.000,00 in Anspruch zu nehmen. 

 

Gleichzeitig wird der Bürgermeister, in seiner Eigenschaft als Finanzreferent, vom Gemeinderat 

ermächtigt, den Kassenkredit an den Bestbieter zu vergeben und den Kreditvertrag zu fertigen. 

 

 

26. Beschlussfassung über den Voranschlag für das Haushaltsjahr 
2026 

Berichterstatter: Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

§ 6 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG – LGBl.Nr. 80/2019 idgF. verpflichtet 

den Gemeinderat für jedes Kalenderjahr als Finanzjahr durch Verordnung einen Voranschlag zu 

beschließen. Dieser ist so rechtzeitig zu beschließen, dass er mit Beginn des Finanzjahres 

wirksam werden kann. 

Weiters werden im § 9 Abs. 1 bis 3 die Bestandteile des Voranschlages und die textlichen 

Erläuterungen geregelt und bilden in Verbindung mit dem § 7 Abs. 1 bis 3 die Grundlage für die 

Erstellung des Voranschlages.  

 

 

1. Wesentliche Ziele und Strategien 
 

Das vorliegende Budget 2026 ist nach den Grundsätzen der VRV 2015 erstellt worden. 

 

Der Voranschlag 2026 der Marktgemeinde Paternion konnte trotz aller Kraftanstrengung 

weder im Finanzierungshaushalt, und dies sowohl operativ (SA1 = EUR -170.400,00) als auch 

investiv (SA2 = EUR -410.800,00), noch im Ergebnishaushalt ausgeglichen erstellt werden.  

Der „Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“ (SA5), der sich aus der 

Addition des SA1 mit dem SA2, erweitert um die Resttilgung des Investitionsdarlehens beim 

Freizeitzentrum Feffernitz (EUR 200,00), beträgt somit EUR -581.400,00. 
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Im Ergebnishaushalt ist mit den Abschreibungen und Passivierungen ein Minus von 

EUR 1.181.600,00 (SA0) ausgewiesen. Unter Nichtberücksichtigung der Abschreibungen und 

Passivierungen in Höhe von EUR 1.016.200,00, jedoch unter Miteinbeziehung der Zuweisungen 

und Entnahmen aus Haushaltsrücklagen (SA01 = EUR 264.800,00) ergibt sich im 

Ergebnishaushalt ein positives Nettoergebnis (SA00) in Höhe von EUR 99.400,00. 

 

Die Diskussion und das Finden einer Strategie über die weitere Ausrichtung des 

Gemeindehaushaltes wird auch zukünftig eine schwierige Aufgabe bleiben. Da auch in den 

nächsten Jahren mit steigenden Ausgaben in den Bereichen Sozialhilfe, Gesundheit, 

Kindererziehung und Schulen zu rechnen ist und auch die wirtschaftlichen Prognosen – damit 

verbunden die Entwicklung der zukünftig zu lukrierenden Ertragsanteile – sehr unsicher zu 

betrachten sind, wird es auch zukünftig nur sehr schwer möglich sein, ein ausgeglichenes Budget 

zu erstellen. 

 

 

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes 
 

Fest steht, dass der überwiegende Teil der Kostenbasis der Gemeinden fremdbestimmt ist. An 

dieser Stelle dürfen die im Zuge der monatlichen Gemeindeabrechnung an das Land Kärnten 

abzuführenden und in der folgenden Übersicht angeführten Transferzahlungen genannt werden. 

Übersichtsmäßig dürfen folgende Einnahmen und Ausgaben hervorgehoben werden: 
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* als Vergleich wurden immer die ursprünglichen VA-Werte ohne Berücksichtigung der NTVA herangezogen. 
 

Aus dieser Übersicht kann abgeleitet werden, dass die Mehreinnahmen bei den 

Ertragsanteilen (+ 5,3 %) die Steigerungen bei den Umlagenzahlungen nicht 

kompensieren können. Weiters darf hierzu angeführt werden, dass die Landesumlage im 

Haushaltsjahr 2026 nur mehr um 30 % (Haushaltsjahr 2025 noch mit 40 %) gekürzt wird. 

Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass die Finanzzuweisung nach § 28a FAG 

(EUR 161.000,00) im Haushaltsjahr 2025 einmalig zur Auszahlung gelangt ist. 

 

Die Erträge aus den „Ausschließlichen Gemeindeabgaben“, wobei der überwiegende Teil auf die 

Kommunalsteuereinnahmen (EUR 1.760.000,00) entfallen, werden sich voraussichtlich auf 

EUR 2.228.000,00 belaufen.  

Einnahmenseitig noch erwähnenswert sind die Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen sowie die 

IKZ-Mittel, die sich für die Marktgemeinde Paternion auf eine Summe von EUR 700.000,00 

belaufen. 

Auffallend sind die eklatanten Abgänge bei den Kostenstellen „Schwimmbad Paternion“ 

(SA5 = EUR -158.300,00) und „Essen auf Rädern“ (SA5 = EUR -72.400,00), auf die auch 

schon seitens der Gemeindeaufsicht hingewiesen wurde. 

Bei den Personalkosten ist man zum Zeitpunkt der Budgeterstellung in der Marktgemeinde 

Paternion von einer Übernahme des Bundesergebnisses (ab 01.07.2026 + 3,3 %) ausgegangen 

und dieser Umstand hat sich auch bewahrheitet. Es ergibt sich daraus für das Jahr 2026 eine 

finanzielle Belastung von insgesamt EUR 2.524.100,00. 

 

Die Verfügungsmittel wurden, gemäß § 11 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz, mit einem 

Prozent der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung, 

Anlage 2 der VRV 2015 des zweitvorangegangenen Finanzjahres budgetiert und betragen somit 

EUR 81.700,00. 

 

Weiters erwähnenswert sind noch die Aufwendungen für Kindergärten und Schulen, welche 

im Budget 2026 ihren Niederschlag finden und nicht in der oben angeführten Übersicht über die 

an das Land abzuführenden Umlagen [Schulerh. Beiträge f. Berufschulen, Beiträge an den Ktn. 

Bildungsbaufonds sowie K. Beiträge f. die (Kinder-) Tagesbetreuung] enthalten sind: 

 

Zuschüsse zu den Pfarrkindergärten Feistritz/Drau u. Feffernitz  EUR    489.600,00 

Gemeindekindergarten Paternion (ohne Zukunftsfondsmittel)  EUR    124.100,00 

Beitrag Kinderkrabbelgruppe (AVS) u. Sommerbetreuung  EUR      74.000,00 

Volksschule Paternion       EUR      80.500,00 

Volksschule Feistritz/Drau       EUR    298.100,00 

Schulische Tagesbetreuung und Kinderhort (abzgl.Förderungen) EUR      57.000,00 

Schülertransporte        EUR      28.000,00 

Schulgemeindeverbandsumlage (NMS)     EUR    315.300,00 

Insgesamt         EUR 1.466.600,00 
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Der Grund für die enorme Steigerung bei der Abgangsdeckung der Pfarrkindergärten 

(EUR +59.600,00 gegenüber VA 2025) liegt zum Einen darin, dass im Jahr 2026 die 

Auszahlung einer Abfertigung schlagend wird und zum Anderen, dass die Aufnahme von 

zusätzlichem Personal erforderlich wurde. 

  

Trotz dieser enormen Pflichtaufgaben wird es auch im kommenden Haushaltsjahr möglich sein, 

folgende investive Projekte zu realisieren: 

 

Aufschließungen u. Sanierungen Gemeindestraßen 2026 

 
6120/0020  €  304 800,00  6120/300742 Finanzzuweisung KIG 2025   €  256 800,00   

 
 6120/3010 Landesmittel Abt.10  €    48 000,00   

   €  304 800,00       €  304 800,00   

  

Sektionaltor/Brandschutzabschott./Behinderten-WC. Gemeinschaftshaus 
 

 
3800/0100  €    40 000,00  3800/8999 RL-Entn. Allgem. RL.  €    40 000,00   

   €    40 000,00           €    40 000,00   

 
 
 

 

 Blitzschutz/Verteiler/Abluft/Notstrom Freizeitzentrum Feffernitz 
 

 
3802/0100  €    40 000,00  3802/8999 RL.Entn. Allgem. RL.  €    40 000,00   

   €    40 000,00           €    40 000,00   

 

Oberflächenentwässerung Nikelsdorf 
 

 
6210/0040  €    50 000,00  6210/8999 RL.Entn. Allgem. RL.  €    50 000,00  

 

   €    50 000,00       €    50 000,00   

  

Wie aus der Aufstellung ersichtlich, wird der jeweilige Gemeindeanteil für die betreffenden 

Projekte durch die im Jahr 2026 zur Auszahlung gelangende KIG-Finanzzuweisung 2025, durch 

Landesmittel der Abteilung 10 – Land- und Forstwirtschaft sowie durch Rücklagenentnahmen 

aus der „Allgemeinen Rücklage“ bedeckt. 

Das Projekt „Aufschließungen u. Sanierungen Wasserversorgung 2026“ in Höhe von EUR 

200.000,00 ist als eigener Verrechnungskreis anzusehen.  

 

Zusätzlich sind im Vermögenshaushalt (Sonstige Investitionen gem. § 15 Kärntner 

Gemeindehaushaltsgesetz, Abs. 3) noch folgende notwendige „Sonstige Investitionen“ in 

Höhe von EUR 137.600,00 vorzusehen: 

 
Sonstige Investitionen: Gemeindeamt – Umbau Meldeamt EUR 15.000,00 

 Feuerwehren – Bekleidungen EUR 16.500,00  

 Feuerwehr Feistritz/Drau – Umstieg auf KS03 EUR 25.500,00 
 VS. Paternion – Trampolin u. Sprossenwand EUR 2.500,00 

 VS. Feistritz/Drau – Rasenmäher u. HYLA EUR 4.000,00 

 Musikschule – Xylophon u. Maui EUR 4.100,00 

 Verkehrsspiegel EUR 2.000,00 

 Erweiterung Straßenbeleuchtung EUR 22.000,00 

 Neuerrichtung Löschwasser Rubland EUR 10.000,00 
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 Wirtschaftshof – Handmäher EUR 3.000,00 

 Schwimmbad – Tische u. Stühle f. Espresso EUR 5.000,00 
 Grundankäufe EUR 3.000,00 

 Wasserversorgung – Fernwirkanlage EUR 20.000,00 

 Wasserversorgung – Heckenscheren u. Sonstiges EUR 3.000,00 

 Wasserversorgung – Amtsausstattung EUR 2.000,00 

 Gesamtinvestitionen EUR 137.600,00  

 

 

3. Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag 
 

3.1 Übersicht Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag 
 

Ergebnisvoranschlag 
Die Erträge und Aufwendungen werden 

in Summe wie folgt dargestellt: 

Erträge  €                         14.396.900,00  
Aufwendungen  €                         15.578.500,00  

Entnahmen von Haushaltsrücklagen  €                               276.700,00  
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  €                               211.900,00  

Nettoergebnis nach Haushalts- 
rücklagen 

 €                 -             916.800,00  

Finanzierungsvoranschlag 
Die Einzahlungen und Auszahlungen werden 

in Summe wie folgt dargestellt: 

Einzahlungen  €                               14.226.700,00  
Auszahlungen  €                               14.808.100,00  

Geldfluss der voranschlags- 
wirksamen Gebarung 

 €                        -           581.400,00  

 

 

Auswirkungen der Gebührenhaushalte auf den Finanzierungs- bzw. Ergebnishaushalt: 

 

 

 

 

3.2 Analyse des Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlages 
 

Der Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag wird auf allen Ebenen in Mittelverwendungs- und 

Mittelaufbringungsgruppen gegliedert. Für den Finanzierungsvoranschlag werden sie als Ein- und 

Auszahlungsgruppen und für den Ergebnisvoranschlag als Ertrags- und Aufwandsgruppen 

bezeichnet. Der Finanzierungsvoranschlag stellt den Zahlungsfluss an liquiden Mitteln dar. Eine 

Einzahlung ist ein Zufluss und eine Auszahlung ein Abfluss an liquiden Mitteln. 

 

Gebührenhaushalt Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag 

Betriebe der Wasserversorgung 
850000 

Erträge  €      .      809.900,00  Einzahlungen  €                      694.400,00  

Aufwendungen  €             955.500,00  Auszahlungen  €                      606.100,00  

Rückl.Entnahme  €             106.700,00  Einz.invest.Geb.  €                0      30.000,00  

Rückl.Zuführung  €             042.700,00  Ausz.invest.Geb.  €                      225.000,00  

Abgang  €       -     041.600,00  Abgang  €          -          106.700,00  

Betriebe der Abwasser-
beseititung 

851000 

Erträge  €          1.144.900,00  Einzahlungen  €                  1.144.900,00  

Aufwendungen  €          1.175.300,00  Auszahlungen  €                  1.169.500,00  

Rückl.Entnahme  €                          0,00  Einz.invest.Geb.  €                                  0,00    

Rück.Zuführung  €                  1.900,00  Ausz.invest.Geb.  €                                  0,00  

Abgang  €        -    031.300,00  Abgang  €           -      0   24.600,00  

Betriebe der Abfallwirtschaft 
852000 

Erträge  €             591.700,00  Einzahlungen  €                      591.700,00  

Aufwendungen  €             597.800,00  Auszahlungen  €                      597.800,00  

Rückl.Entnahme  €                               -        

Rückl.Zuführung  €             022.400,00      

Abgang  €        -    008.500,00    Abgang  €           -          2  6.100,00  
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Im Finanzierungsvoranschlag eines jeden Voranschlagsjahres beginnt jedes Konto bei null. 

Somit trifft dieser die Aussage darüber, ob in einem Jahr liquide Mittel auf- oder abgebaut 

wurden. Der Finanzierungsvoranschlag stellt somit eine jahresweise Betrachtung dar, da es 

keinen Übertrag aus den Vorjahren gibt. Somit muss ein negativer Finanzierungshaushalt nicht 

zwangsweise bedeuten, dass schlecht gewirtschaftet wurde, sondern können die liquiden Mittel 

bereits in den Vorjahren angespart worden sein. 

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen gegenüber gestellt. Diese 

Differenz wird als Nettoergebnis bezeichnet, welches in weiterer Folge im Vermögenshaushalt 

abzuschließen ist. Ein Ertrag stellt einen Wertzuwachs und ein Aufwand einen Werteinsatz dar. 

Der Ergebnishaushalt beinhaltet gegenüber dem Finanzierungsvoranschlag die planmäßige 

Abschreibung, Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen, Rücklagenentnahmen und 

Rücklagenzuführungen. Nicht enthalten sind, im Gegensatz zum Finanzierungsvoranschlag, die 

Investitionstätigkeiten, Darlehensaufnahmen und -tilgungen. 

 

Enorm belastet wird der Ergebnisvoranschlag der Marktgemeinde Paternion durch die 

Abschreibungen, welche bereinigt um die Auflösung aus Investitionszuschüssen, 

EUR 1.016.200,00 betragen. 

 

 
4. Dokumentation zum Vermögen, den Bewertungsmethoden und 
Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 
 

Die VRV 2015 sieht den sogenannten Drei-Komponenten-Haushalt vor. So gibt es neben dem 

Finanzierungs- und Ergebnishaushalt auch einen Vermögenshaushalt. Auf Grund dieser Tatsache 

war es notwendig, die Vermögenswerte der Marktgemeinde Paternion entsprechend zu erfassen 

und zu bewerten. 

Die Erfassung der Vermögenswerte wurde unter Berücksichtigung der Verwaltungsökonomie 

vorgenommen, d.h. die Kosten der Wertermittlung (die Beschaffung verlässlicher Unterlagen 

usw.) erfolgte im verhältnismäßigen Aufwand zum voraussichtlichen Wert des 

Vermögensgegenstandes. Grundsätzlich wurde jeder größere Vermögenswert für sich einzeln 

erfasst und bewertet. Bei Vermögensgegenständen, die mit Investitionszuschüssen angeschafft 

bzw. hergestellt wurden, sind diese Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) entsprechend der 

Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfasst worden, damit diese in weiterer Folge 

entsprechend abgeschrieben werden können. 

 

Dort wo es möglich war, wurden die Vermögensgegenstände mit den fortgeschriebenen 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Das bedeutet, die Anschaffungs- und 

Herstellungskosten wurden um die bereits angefallene kumulierte Abschreibung reduziert. 

Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben, aber noch in Verwendung sind, 

wurden mit Null angesetzt. 

Die Grundstücke wurden, sofern noch Unterlagen vorhanden waren, nach Möglichkeit zu den 

tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Für viele Grundstücke waren die 

Anschaffungskosten nicht oder nur schwer zu ermitteln, sodass die Bewertung nach einer 

plausiblen internen Wertfeststellung oder mittels Schätzwertverfahrens erfolgte. 

 

Bei den Gemeindestraßen wurden die Straßen mit der Decke, der Tragschicht und dem Unterbau 

als eine Einheit bewertet. Des weiteren wurden diese unter Heranziehung des durchschnittlichen 

Wiederbeschaffungspreises je m2 Straße bewertet. Damit man ein möglichst getreues Bild der 

Vermögenslage der Gemeindestraßen bekommt, war es darüber hinaus notwendig, bei der 

Bewertung die Paramater eines Straßenzustandskatasters, welcher den tatsächlichen 

technischen Wert der Straßen berücksichtigt, miteinfließen zu lassen. Das heißt, der 

durchschnittliche Wiederbeschaffungswert pro Quadratmeter wurde um einen Abschlag in 

Prozent vermindert.  

Bei der Erfassung der Brücken wurde zwischen Holz- und Massivbaubrücken unterschieden, für 

diese wiederum der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert herangezogen und die Brücken 

in weiterer Folge entsprechend ihres Zustandes mit einem Abschlag versehen. 
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5. Schulden- und Liquiditätsmanagement 
 

Bezüglich des Schuldenmanagements darf festgehalten werden, dass im Voranschlag 2026 eine 

Resttilgung in Höhe von EUR 200,00 vorgesehen ist. Nach Tilgung dieser Restschuld ist die 

Marktgemeinde Paternion schuldenfrei! 

 

Vorausschauend auf einen möglichen Liquiditätsengpass wird ein Kontokorrentkreditrahmen 

in Höhe von EUR 1.000.000,00 für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. An dieser Stelle 

gilt es festzuhalten, dass die Marktgemeinde Paternion, gemäß § 37 Abs. 2 des Kärntner 

Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG), einen Kontokorrentkredit bis zu einem maximalen 

Rahmen von EUR 4.083.341,00 in Anspruch nehmen könnte. Dies entspricht 50 % der 

Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung 2024 

(EUR 8.166.682,34). 

 

Im Hinblick auf mögliche Veranlagungen wird wie in der Vergangenheit auch, versucht werden, 

im Rahmen einer Festgeld-Veranlagung oder aber auch Bundesschatz-Veranlagung einen 

bestmöglichen Zinsertrag erwirtschaften zu können.  

 

6. Begutachtung des Voranschlags 2026 durch die Gemeinderevision 
 

Als Ergebnis der am 13.11.2025 durch Herrn Stefan Slanitsch, MSc – Gemeinderevision - 

durchgeführten Prüfung wird das nachfolgende Ergebnisanalyseformular der Abt.3 zur Kenntnis 

gebracht: 

 

 

 

 

 



 

Seite 105 von 114 

 

G
e

m
e

in
d

e
:

P
a

te
rn

io
n

V
A

 2
02

6 
B

e
gu

ta
ch

tu
n

g 
13

.1
1.

20
25

Er
ge

bn
is

- 
u.

 F
in

an
zi

er
un

gs
ha

us
ha

lt
 G

es
am

t 
- 

in
te

rn
e 

V
er

gü
tu

ng
en

 e
nt

ha
lt

en
:

EV
A

FV
A

 

A
n

la
g

e 
1a

 -
 E

rg
eb

n
is

h
a

u
sh

a
lt

 /
 A

n
la

g
e 

1b
 -

 F
in

a
n

zi
er

u
n

g
sh

a
u

sh
a

lt
 -

 G
es

a
m

t:
(A

n
la

g
e 

1
a

)
(A

n
la

g
e 

1
b

)

o
p

er
a

ti
ve

 

G
eb

a
ru

n
g

M
V

A
G

-

Eb
en

e:
M

it
te

lv
er

w
en

du
ng

s-
 u

nd
 -

au
fb

ri
ng

un
gs

gr
up

pe
n 

(1
. u

. 2
. E

be
ne

):
V

A
-B

et
ra

g
V

A
-B

et
ra

g

SU
Su

m
m

e 
Er

tr
äg

e/
Ei

nz
ah

lu
ng

en
 

14
 3

96
 9

00
13

 8
65

 1
00

SU
Su

m
m

e 
A

uf
w

en
du

ng
en

/A
us

za
hl

un
ge

n
15

 5
78

 5
00

14
 0

35
 5

00
SA

0/
SA

1
N

et
to

er
g

eb
n

is
 /

 G
el

d
fl

u
ss

 o
p

er
a

ti
ve

 G
eb

a
ru

n
g

-1
 1

81
 6

00
 

-1
70

 4
00

 

1
En

tn
ah

m
en

 v
on

 H
au

sh
al

ts
rü

ck
la

ge
n

27
6 

70
0

1
Zu

w
ei

su
ng

 a
n 

H
au

sh
al

ts
rü

ck
la

ge
n

 
11

 9
00

SU
Su

m
m

e
 H

au
sh

al
ts

rü
ck

la
ge

n
 (

+/
-)

26
4 

80
0

SA
00

N
et

to
er

g
. n

a
ch

 Z
u

w
. u

. E
n

tn
. v

o
n

 H
a

u
sh

a
lt

sr
ü

ck
l.

 (
SA

0+
/-

H
a

u
sh

a
lt

sr
ü

ck
l.)

-9
16

 8
00

 

in
ve

st
iv

e 

G
eb

a
ru

n
g

M
V

A
G

-

Eb
en

e:
M

it
te

lv
er

w
en

du
ng

s-
 u

nd
 -

au
fb

ri
ng

un
gs

gr
up

pe
n 

(1
. u

. 2
. E

be
ne

):
V

A
-B

et
ra

g
V

A
-B

et
ra

g

SU
Su

m
m

e 
Ei

nz
ah

lu
ng

en
 in

ve
st

iv
e 

G
eb

ar
un

g
36

1 
60

0

SU
Su

m
m

e 
A

us
za

hl
un

ge
n

 in
ve

st
iv

e 
G

eb
ar

un
g

77
2 

40
0

SA
2

Sa
ld

o
 G

el
d

fl
u

ss
 a

u
s 

d
er

 in
ve

st
iv

en
 G

eb
a

ru
n

g
-4

10
 8

00
 

SA
3

N
et

to
fi

n
a

n
zi

er
u

n
g

sa
ld

o
 (

SA
1 

+ 
SA

2)
-5

81
 2

00
 

Fi
n

a
n

zi
er

u
n

g
s-

tä
ti

g
ke

it

M
V

A
G

-

Eb
en

e:
M

it
te

lv
er

w
en

du
ng

s-
 u

nd
 -

au
fb

ri
ng

un
gs

gr
up

pe
n 

(1
. u

. 2
. E

be
ne

):
V

A
-B

et
ra

g
V

A
-B

et
ra

g

SU
Su

m
m

e 
Ei

nz
ah

lu
ng

en
 a

us
 d

er
 F

in
an

zi
er

un
gs

tä
ti

gk
ei

t
0

SU
Su

m
m

e 
A

us
za

hl
un

ge
n

 a
us

 d
er

 F
in

an
zi

er
un

gs
tä

ti
gk

ei
t

20
0

SA
4

Sa
ld

o
 G

el
d

fl
u

ss
 a

u
s 

d
er

 F
in

a
n

zi
er

u
n

g
st

ä
ti

g
ke

it
-2

00
 

SA
5

Sa
ld

o
 G

el
d

fl
u

ss
 a

u
s 

d
er

 v
o

ra
n

sc
h

la
g

sw
ir

ks
a

m
en

 G
eb

a
ru

n
g

 (
SA

3 
+ 

SA
4)

-5
81

 4
00

 



 

Seite 106 von 114 

 

0

S
a
ld

o
 0

S
a
ld

o
 0

0
S

a
ld

o
 1

*
S

a
ld

o
 5

G
e

s
a

m
th

a
u

s
h

a
lt

:
-1

 1
8
1
 6

0
0
 

-9
1
6
 8

0
0
 

-1
7
0
 4

0
0
 

-5
8
1
 4

0
0
 

a
b

zü
g

li
c
h

:

8
5
0
 W

a
s
s
e
rv

e
rs

o
rg

u
n

g
-1

4
5
 6

0
0
 

-4
1
 6

0
0
 

8
8
 3

0
0

-1
0
6
 7

0
0
 

8
5
1
 A

b
w

a
s
s
e
rb

e
s
e
it

ig
u

n
g

-3
0
 4

0
0
 

-3
1
 3

0
0
 

-2
4
 6

0
0
 

-2
4
 6

0
0
 

8
5
2
 A

b
fa

ll
e
n

ts
o

rg
u

n
g

-6
 1

0
0
 

-8
 5

0
0
 

-6
 1

0
0
 

-6
 1

0
0
 

8
5
3
. 
W

o
h

n
- 

u
. 
G

e
s
c
h

ä
ft

s
g

e
b

ä
u

d
e

0
0

0
0

8
5
3
. 
W

o
h

n
- 

u
. 
G

e
s
c
h

ä
ft

s
g

e
b

ä
u

d
e

0
0

0
0

0

8
5
3
. 
W

o
h

n
- 

u
. 
G

e
s
c
h

ä
ft

s
g

e
b

ä
u

d
e

0
0

0
0

0

8
5
. 
S

o
n

s
ti

g
e
 B

e
tr

ie
b

e
0

0
0

0
0

8
5
. 
S

o
n

s
ti

g
e
 B

e
tr

ie
b

e
0

0
0

0

0 0

Z
w

is
c
h

e
n

s
u

m
m

e
n

-9
9

9
 5

0
0

 
-8

3
5

 4
0

0
 

-2
2

8
 0

0
0

 
-4

4
4

 0
0

0
 

a
b

zü
g

li
c
h

:
0

0
0

Z
u

w
e
is

u
n

g
 z

u
 Z

M
R

1
7
0
 0

0
0

E
n

tn
a
h

m
e
 v

o
n

 Z
M

R

0
-2

7
4
 0

0
0
 

2
0
0

0

zu
zü

g
li
c
h

:
0

5
 0

0
0

1
7
0
 0

0
0

1
 3

0
0

-5
1
 9

0
0
 

E
n

d
e

rg
e

b
n

is
 d

e
s

 F
in

a
n

zi
e

ru
n

g
s

v
o

ra
n

s
c
h

la
g

s
 i
m

 

K
e

rn
h

a
u

s
h

a
lt

 -
 B

e
re

in
ig

te
r 

S
a

ld
o

 5
 =

 B
e

re
in

ig
te

r 
S

a
ld

o
 1

Z
w

is
c
h

e
n

e
rg

e
b

n
is

 d
e
s
 F

in
a
n

zi
e
ru

n
g

s
v
o

ra
n

s
c
h

la
g

s
 i
m

 K
e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

 v
o

r 

in
v
e
s
ti

v
e
r 

G
e
b

a
ru

n
g

 (
=

 d
is

p
o

n
ib

le
 h

o
h

e
it

li
c
h

e
 F

in
a
n

zs
p

it
ze

)

E
rl

ö
s
e
 a

u
s
 d

e
r 

V
e
rä

u
ß

e
ru

n
g

 v
o

n
 V

e
rm

ö
g

e
n

s
w

e
rt

e
n

 i
m

 K
e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

, 
d

ie
 

n
ic

h
t 

zu
r 

B
e
d

e
c
k
u

n
g

 v
o

n
 E

in
ze

lv
o

rh
a
b

e
n

 v
o

rg
e
s
e
h

e
n

 s
in

d
 (

in
sb

e
so

n
d

e
re

 

K
o

n
te

n
 8

0
0
 b

is
 8

0
5
)

Z
w

e
c
k
g

e
b

u
n

d
e
n

 B
Z

 i
.R

.,
 w

e
lc

h
e
 g

e
m

a
ß

 F
in

.-
P

lä
n

e
n

 f
ü

r 
in

v
e
s
ti

v
e
 

E
in

ze
lv

o
rh

a
b

e
n

 v
o

rg
e
s
e
h

e
n

 s
in

d

K
a
p

it
a
lt

ra
n

s
fe

rz
a
h

lu
n

g
e
n

 a
n

 E
x
te

rn
e
, 
d

ie
 v

o
n

 d
ie

s
e
n

 z
u

r 
B

e
d

e
c
k
u

n
g

 v
o

n
 

In
v
e
s
ti

ti
o

n
e
n

 h
e
ra

n
g

e
zo

g
e
n

 w
e
rd

e
n

(z
.B

. 
a

n
 K

o
m

m
u

n
a

lg
e
se

ll
sc

h
a

ft
e
n

, 
K

ir
c
h

e
n

, 
p

ri
v
a

te
 H

a
u

sh
a

lt
e
 u

. 
U

n
te

rn
e
h

m
u

n
g

e
n

 (
M

V
A

G
 3

4
*;

 

z
.B

. 
U

K
 7

7
0
 -

 7
7
8
 +

 K
o

n
to

 7
8
6
))

T
il
g

u
n

g
s
k
o

m
p

o
n

e
n

te
n

 v
o

n
 D

a
rl

e
h

e
n

 d
e
s
 K

e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

s
 (

o
h

n
e
 B

e
tr

ie
b

e
)

(z
.B

. 
B

a
n

k
d

a
rl

e
h

e
n

, 
L

a
n

d
e
sd

a
rl

e
h

e
n

 o
d

e
r 

F
in

a
n

z
ie

ru
n

g
sl

e
a

si
n

g
, 
so

fe
rn

 h
ie

rf
ü

r 
v
o

rg
e
se

h
e
n

e
 

B
e
d

e
c
k

u
n

g
sm

it
te

l 
n

ic
h

t 
p

a
ss

iv
ie

ru
n

g
sf

ä
h

ig
)

E
n

tn
a
h

m
e
 v

o
n

 Z
M

R
 d

e
s
 K

e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

s
 (

K
o

n
te

n
 2

9
4
 u

n
d

 2
9
5
) 

(a
u

ss
c
h

l.
 h

o
h

e
it

li
c
h

e
 E

n
tn

a
h

m
e
n

 -
 z

u
r 

B
e
d

e
c
k

u
n

g
  
d

e
r 

o
p

e
ra

ti
v
e
n

 h
o

h
e
it

li
c
h

e
n

 G
e
b

a
ru

n
g

, 

B
e
d

e
c
k

u
n

g
 v

o
n

  
 K

a
t.

-S
c
h

ä
d

e
n

 (
In

st
a

n
d

h
a

lt
u

n
g

) 
o

d
e
r 

z
u

m
 H

a
u

sh
a

lt
sa

u
sg

le
ic

h
; 

je
d

o
c
h

 n
ic

h
t 

z
u

r 

B
e
d

e
c
k

u
n

g
 v

o
n

 I
n

v
e
st

it
io

n
e
n

)

E
in

za
h

lu
n

g
e
n

 a
u

s
 B

e
zu

g
s
v
o

rs
c
h

ü
s
s
e
n

T
il
g

u
n

g
s
k
o

m
p

o
n

e
n

te
n

 v
o

n
 In

n
e
re

n
 D

a
rl

e
h

e
n

 d
e
s
 K

e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

s
  
(o

h
n

e
 

B
e
tr

ie
b

e
)

(s
o

fe
rn

 h
ie

rf
ü

r 
v
o

rg
e
se

h
e
n

e
 B

e
d

e
c
k

u
n

g
sm

it
te

l 
n

ic
h

t 
p

a
ss

iv
ie

ru
n

g
sf

ä
h

ig
)

S
a

ld
e

n
b

e
re

c
h

n
u

n
g

e
n

 E
H

H
 /

 F
H

H
 u

n
d

 d
is

p
o

n
ib

le
 h

o
h

e
it

li
c

h
e

 L
iq

u
id

it
ä

t 
 

E
R

G
E

B
N

IS
H

A
U

S
H

A
L

T
F

IN
A

N
Z

IE
R

U
N

G
S

H
A

U
S

H
A

L
T



 

Seite 107 von 114 
 

a
b

zü
g

li
c
h

:

2
2
2
 1

0
0

0

a
b

zü
g

li
c
h

:

€
 0

,0
0

-€
 2

7
4
 0

0
0
,0

0

Su
m

m
e

 A
u

sz
ah

lu
n

ge
n

 a
u

s 
so

n
st

ig
e

n
 In

ve
st

it
io

n
e

n
 d

e
s 

K
e

rn
h

au
sh

al
ts

:
Ei

n
za

h
lu

n
ge

n
 a

u
s 

In
ve

st
it

io
n

sz
u

sc
h

ü
ss

e
n

 f
ü

r 
so

n
st

ig
e

 In
ve

st
it

io
n

e
n

 d
e

s 
K

e
rn

h
au

sh
al

ts
:

A
n

m
er

ku
n

g
en

 z
u

m
 v

o
rl

ie
g

en
d

en
 V

A
 2

02
6:

A
n

sa
tz

B
e

tr
ag

A
n

sa
tz

B
e

tr
ag

01
00

15
 0

00
,0

0

16
30

42
 0

00
,0

0

21
10

2 
50

0,
00

21
11

4 
00

0,
00

32
00

4 
10

0,
00

16
30

20
50

0

38
00

40
 0

00
,0

0

38
02

40
 0

00
,0

0

62
10

50
 0

00
,0

0

64
00

2 
00

0,
00

81
00

10
 0

00
,0

0

81
60

22
 0

00
,0

0
V

A
-B

eg
u

ta
ch

tu
n

g
 2

02
6 

d
u

rg
ef

ü
h

rt
 v

o
n

:
82

00
3 

00
0,

00

83
10

5 
00

0,
00

84
00

3 
00

0,
00

24
2 

60
0,

00
22

2 
10

0,
00

20
 5

00
,0

0

-€
 2

7
4
 0

0
0
,0

0

Z
u

fü
h

ru
n

g
e
n

 z
u

 Z
M

R
 d

e
s
 K

e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

s
 (

k
e
in

e
 b

e
tr

ie
b

li
c
h

e
n

 Z
M

R
)

(K
o
n
te

n
 2

9
4
 u

n
d
 2

9
5
 -

->
 
 n

u
r 

m
ö
g
li
c
h
, 
w

e
n
n
 e

in
 
J
a
h
re

s
ü
b

e
rs

c
h
u
s
s

 v
o
rl

ie
g
t!

)

E
n

d
e

rg
e

b
n

is
 d

e
s

 F
in

a
n

zi
e

ru
n

g
s

v
o

ra
n

s
c
h

la
g

s
 i
m

 K
e

rn
h

a
u

s
h

a
lt

 -
 

B
e

re
in

ig
te

r 
S

a
ld

o
 1

 =
 B

e
re

in
ig

te
r 

S
a

ld
o

 5

S
u

m
m

e
 u

n
g

e
d

e
c
k
te

 s
o

n
s
ti

g
e
 In

v
e
s
ti

ti
o

n
e
n

 d
e
s
 K

e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

s

(V
o
rh

a
b

e
n
s
c
o
d
e
 (

V
C

) 
2
 -

->
 A

u
s
z
a
h
lu

n
g
e
n
 a

n
 s

o
n
s
ti
g
e
 I
n
ve

s
ti
ti
o
n
e
n
 a

b
z
. 
In

ve
s
ti
ti
o
n
s
z
u
s
c
h
ü
s
s
e
 f
ü
r 

s
o
n
s
ti
g
e
 I
n
ve

s
ti
ti
o
n
e
n
 z

.B
. 
B

u
n
d
e
s
- 

o
d
e
r 

L
a
n
d
e
s
fö

rd
e
ru

n
g
e
n
, 
B

Z
 a

.R
.)

(n
u
r 

m
ö
g
li
c
h
, 
w

e
n
n
 d

ie
 
d
is

p
o
n
ib

le
 h

o
h
e
it
li
c
h
e
 F

in
a
n
z
s
p
it
z
e

 p
o
s
it
iv

 i
s
t 

u
n
d
 a

u
s
s
c
h
li
e
ß

li
c
h
 a

n
 i
n
ve

s
ti
ve

 

E
in

z
e
lv

o
rh

a
b

e
n
 l
t.
 F

in
-P

la
n

 s
o
w

ie
 z

u
r 

A
u
s
fi
n
a
n
z
ie

ru
n
g
 v

o
n
 i
n
ve

s
ti
ve

n
 E

in
z
e
lv

o
rh

a
b

e
n
 (

b
e
i 

P
ro

je
k
ta

b
s
c
h
lu

s
s
)!

)

Z
w

is
c
h

e
n

e
rg

e
b

n
is

 d
e
s
 F

in
a
n

zi
e
ru

n
g

s
v
o

ra
n

s
c
h

la
g

s
 i
m

 K
e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

 v
o

r 

Z
M

R
-Z

u
fü

h
ru

n
g

e
n

 (
=

 J
a
h

re
s
ü

b
e
rs

c
h

u
s
s
 b

zw
. 
-f

e
h

lb
e
tr

a
g

)

Z
u

fü
h

ru
n

g
e
n

 a
n

 i
n

v
e
s
ti

v
e
 E

in
ze

lv
o

rh
a
b

e
n

 d
e
s
 K

e
rn

h
a
u

s
h

a
lt

s
 l
t.

 F
in

-P
la

n
 



 

Seite 108 von 114 

Gemäß Vorgabe der Gemeinderevision wurde die Marktgemeinde Paternion dazu 

angehalten, Maßnahmen bekanntzugeben, um einen Ausgleich im Voranschlag 2026 

zu erwirken und den ausgewiesenen Negativsaldo in Höhe von EUR 274.000,00 auf 

NULL zu reduzieren! Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die in der Marktgemeinde 

Paternion gewährten freiwilligen Leistungen gelegt werden. 

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen von 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller, Vbgm. Diethard Nagelschmied, Vbgm.in Mag.a Claudia Didl, 

GVin Cornelia Pesentheiner, GV Anton Gasser, GV Alfred Urban, GR Markus Petritsch, GR Ing. 

Günther Possegger, GRin Bettina Egarter, GRin Petra Amentisch, GR Günther Strauss, GR Mag. 

Günther Mitterer, GR Richard Reiner, GR Peter Lassnig, GR Maximilian Hebenstreit, GR Kamillus 

Steiner, GRin Heidi Pautsch, GR Gerold Unterrieder, GR Werner Jersche, GR Stefan Schweiger, 

GRin Melitta Nackler 

 

gegen die Stimmen von 

 
GR Ing. Stefan Staber und GRin Christina Graf-Steiner, BEd, somit mit 

 

21 gegen 2 Stimmen, 
 

für das Haushaltsjahr 2026 folgende Voranschlagsverordnung zu beschließen: 

 

 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Paternion vom 18.12.2025, Zahl 900/2025/Fo, mit der 

der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2026) 

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBI. Nr. 80/2019, wird verordnet: 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2026. 

 

§ 2 

Ergebnis – und Finanzierungsvoranschlag 

 

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Erträge:       € 14.396.900,00 

Aufwendungen:      € 15.578.500,00 

Entnahme von Haushaltsrücklagen:   €      276.700,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:    €      211.900,00 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:1   € -    916.800,00 

 

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen:      € 14.226.700,00 

Auszahlungen:      € 14.808.100,00 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:2  € -    581.400,00 
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§ 3 

Deckungsfähigkeit 

 

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte3 gegenseitige Deckungsfähigkeit 

festgelegt: 

 

(1) Aufwendungen, die den Sachaufwand eines Abschnittes betreffen sind gegenseitig 

deckungsfähig bzw. werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

(2) Die Personalaufwendungen eines Abschnittes sind gegenseitig deckungsfähig bzw. 

werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

(3) Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investive Einzelvorhaben besteht 

Deckungsfähigkeit nur für Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit 

marktbestimmter Tätigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens. 

 

§ 4 

Kontokorrentrahmen 

 

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen4 wie folgt festgelegt: 

 

€ 1.000.000,00 

 

§ 5 

Voranschlag, Anlagen und Beilagen 

 

Der Voranschlag als Zahlenwerk – beginnend mit dem Deckblatt – und allen Anlagen und 

Bestandteilen liegt während der Amtsstunden im Gemeindeamt Paternion, Zimmer Nr. 14, auf 

und wird im Internet auf der Homepage der Marktgemeinde Paternion 

(https://www.paternion.at) zur öffentlichen Einsicht bereitgestellt. 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft. 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

LAbg. Manuel Müller  

_________________________________ 

1 Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.  
2 Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015 
3 Zweite Dekade des Ansatzes 
4 Zum höchstmöglichen Gesamtausmaß siehe § 37 Abs. 2 K-GHG iVm Art. V Abs. 4 LGBI. 

80/2019 

 

 

27. Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung  
Haushaltsjahre 2026 bis 2030 

Berichterstatter: Bürgermeister LAbg. Manuel Müller 
 

Gemäß den Bestimmungen des § 21, Abs.1 bis 4, des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – 

K-GHG – LGBl.Nr. 80/2019 idgF., haben die Gemeinden für einen Zeitraum von fünf aufeinander 

https://www.paternion.at/
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folgenden Finanzjahren einen mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan für den 

Ergebnishaushalt und den Finanzierungshaushalt auf Mittelverwendungs- und -

aufbringungsgruppen erster Ebene (Gesamthaushalt) und zweiter Ebene (Bereichsbudget) sowie 

für Investitionen anhand des Nachweises der Investitionstätigkeit zu erstellen. 

 

Das erste Finanzjahr des mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanes fällt mit dem 

Finanzjahr zusammen, das der Beschlussfassung über den mittelfristigen Ergebnis-, 

Investitions- und Finanzplan folgt. 

 

Das hat zur Folge, dass neben dem Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2026 auch die 

mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanungen für die Haushaltsjahre 2027, 2028, 

2029 und 2030 zu beschließen sind. 

 

Festzuhalten ist, dass die Sachaufwendungen sowie die Versicherungen um 2,5 % für die 

Folgejahre fortgeschrieben wurden.  

Die Personalaufwendungen wurden einer Erhöhung von 1,5 % unterzogen.  

Des Weiteren wurden die folgenden Prognosewerte des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) 

hinsichtlich der Ertragsanteile übernommen: 

 

Jahr 2027: +4,1 % (gegenüber 2026) 

Jahr 2028: +3,9 % (gegenüber 2027) 

Jahr 2029: +3,2 % (gegenüber 2028) 

Jahr 2030: +3,1 % (gegenüber 2029) 

 

Die an das Land Kärnten abzuführende Landesumlage wurde im Jahr 2027 noch einer   20%igen 

Kürzung bzw. im Jahr 2028 noch einer 10%igen Kürzung unterzogen. In den Folgejahren 2029 

und 2030 wird nach jetzigem Stand die Landesumlage in vollem Umfang schlagend. 

Die Transferzahlungen, die an das Land Kärnten abzuführen sind, wurden nach Vorgabe der 

Gemeindeaufsicht entsprechend eingebaut, wobei anzuführen ist, dass für das letzte zu 

berücksichtigende Finanzjahr 2030 die Prognosewerte für 2029 fortzuschreiben waren.   

 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen von 

Bürgermeister LAbg. Manuel Müller, Vbgm. Diethard Nagelschmied, Vbgm.in Mag.a Claudia Didl, 

GVin Cornelia Pesentheiner, GV Anton Gasser, GV Alfred Urban, GR Markus Petritsch, GR Ing. 

Günther Possegger, GRin Petra Amentisch, GR Günther Strauss, GR Mag. Günther Mitterer, GR 

Richard Reiner, GR Peter Lassnig, GR Maximilian Hebenstreit, GR Kamillus Steiner, GR in Heidi 

Pautsch, GR Gerold Unterrieder, GR Werner Jersche, GR Stefan Schweiger, GRin Melitta Nackler, 

bei Abwesenheit von GRin Bettina Egarter, 

 

gegen die Stimmen von 

 
GR Ing. Stefan Staber und GRin Christina Graf-Steiner, BEd, somit mit 

 

20 gegen 2 Stimmen, 
 

diesem zwingend vorgeschriebenen gesetzlichen Erfordernis Rechnung tragend, diese 

mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanungen für die Haushaltsjahre 2026 bis 

einschließlich 2030 festzustellen. 

 

 

28. Resolution der SPÖ Fraktion zur Trassenführung betreffend 
die 380kV-Hochspannungsleitung im Gemeindegebiet von 

Paternion 

Berichterstatter: Bürgermeister Manuel Müller 
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Die Gemeinderatsmitglieder der SPÖ – Bürgermeister und sein Team Sozialdemokratische Partei 

Österreich – beabsichtigen, dem Gemeinderat nachstehende Resolution zur Beschlussfassung 

vorzulegen und diese im Anschluss an die maßgeblichen Stellen weiterzuleiten. 
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Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat  

 

e i n s t i m m i g , 
 

die vorstehende Resolution zu beschließen und an folgende Stellen weiterzuleiten: 

 

• die Austrian Power Grid AG (APG) 

• die Kärnten Netz GmbH (KNG) 

• die Kärntner Landesregierung 

• den Kärntner Landtag 

• die Abteilungen 7, 8 und 15 des Amtes der Kärntner Landesregierung 

• die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land 

• das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen 

und Wasserwirtschaft (BMLUK) 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Bürgermeister Manuel Müller um 

22.30 Uhr die 4. Sitzung des Gemeinderates im Jahre 2025. 

 

 

 

 


